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Der schwetzerlsche Republikaner
herausgegeben

von Es cher llttd uftevi
Mikglicd.'r» der «cstzgcbendenllUthc der helvetischen Nepublik.

Zwei Hundertes Stük.
Viertes Quartal.

Lltzcvn, Freitags den 26 October 1798.

Mit dem Jagten Sti'ik des Republikaners ist das vierte Quartal desselben, und der erste
Band geendigt; Titel und Register d a; u sollen unverzüglich nachgeliefert werden.

Vo n nun an soll jeder Band aus hundert Nummern, jede von einein ganzen
Bogen bestehe»; monatlich wird eipc besondere Beilage, die die^ Uebersicht aller
in dem abgelaufenen Monat geg cbene» Gesetze enthält, hin z u gefü gt w e rd e n; die
Uebersicht der Gesetze des M o n a t s O c k o be r wird zu A nfangNove m ber ^erscheinen.

M a n a b 0 n « 1 r t si ch fü r d c n z w c i t e n B a n d 0 d c r hundert Bogen mit 8 S cd w eû
zcrfranken, oder für zo Bogen mit 4 Schweizerfranken in Luzern sowohl als in
Zürich bei dem Verleger Heinrich Gcßner, oder bei jedem schweizerischen Post-
a ni t, so wie auch bei folgenden Buchhandlungen, in Bern bei I. A. Ochs, in

.Basel bei E. Thurncisen, in Schaffhausen in der Hurt'erschen Buchhandlung, in
St. Gallen bei Huber und Comp. und bei Buchhändler Hausknecht daselbst, in
Wiuterthur bei Buchhändler Ziegler, in Herisau bei Buchbinder Schäffer, in
Glarus bei Buchbinder Freuler.

G e letzq e duit g.
Grosser Rath, 17. October.

(F 0 r t setzu n g.)
G m ü r ist auch in einem zehendbaren Land ge-

bohren, doch will er über die Gerechtigkeit oder Un-
Mächtigkeit des Zehendeu nichts sagen," sondern den
Gegenstand n >r von deni Zeitpunkt der Revolution an
betraciMi. Gerechtigkeit herrscht unter unserm ganzen
Volk; wir haben schon einst anerkannt, daß die Ge-
rechtigkeit fodere, die Zcheudbesitzer zu entschädigen,
bei diesem Schluß werden wir hoffentlich bleiben
wollen; nun also entsteht die Frage, wie diese Entschä-
digung entheben? Offenbar haben die Jehendpflichti
gen die Beschwerde bei Ucbcruahm der Güter abgezo-
gen, daher die Verschiedenheit des Preises zwischen

iNWS'M.'V's.L ià. w -à
ringen Summe wie gefàt wird, "-kaust .verb?n '-''v- und nicht den armen Kantonen Vocwnse machen.

Nur die reichen Bauern wurden durch Verringerung^ Lüscher traut den
^

vorgelegten Berechnungen

müssen wieder Auflagen bezahlen; allein müssen dies
nicht alle überhaupt bezahlen, und wie konnte gefo-
dert werden, baß man durch diese 2 1)2 p. Ct.
auf immer von Auflagen befreit bleiben könne?
Diese vorgeschlagnen 2 H2 betragen im Grunde nicht
viel mehr als ein jährlicher Zehnden, wie also sollte
diese Federung zu übertrieben seyn, um sich auf immer
von dieser Last zu befreien? — Man wendet ein, die
Anuenanstalten und Kirchen sollen von der ganze»
Masse der Staatsbürger und nicht bloß von den Zc-
hendpfllchtlgen getragen werden: warllch wenn die>e

Anstalten nun nicht mehr unterhalten werden sollen,
bis der Staat sie unterhalten kann, so ist gewiß nicht
gut für die Arme«, die man doch immer zi.m Vor-
wand braucht, gesorgt! Wann die armen Kantone,
die keine Zehenden halten, weniger liefern, als die
reichen, warlich so sollen diese der Vorsehung dafür

dieser vorgeschlagnen Loskaufungssumwe gewinnen,
denn dem Armen, der nur wenig Land hat, wäre
one grössere Begünstigung unbedeutend! Man sagt

nicht und glaubt man müßte eigentlich ehe man die
Summe der Loskaufunq bestimmen will, den Grund-
saz der Eurschadigung festsetzen, und dann sorgfälti-

«ber: diese nun zu belastenden zehendbaren Güter gcre Berechnuugen anstelle»; da nuu aberd»esîr Ganz,

/



wegen der Dringlichkeit des Gegenstandes nicht ge-
nommen werden kann, so soll man doch wenigstens dic
Erhallung der Pfarrer und Armenanstalten nicht aus-
fchliesseud den Güterbesitzern aufbürde» wolle»/ und
daher stimmt er für i 1^2 p. C Loskaufung.

Legier kann den schönen Reden die geflossen
sind nicht antworten, weil er kein Cicero ist, doch
will er der Gerechtigkeit gemäß freimüthig seine Mei
nung sagen: die Reichen gewinnen vorzüglich durch
diese Zehendenaufhebung, und zwar gerade im Ver-
hailniß ihres Reichthums, also ist es wohl nicht so

richtig, daß man nur für die Armen sorgen will, wen»
man vorschlagt diese LoSkauftuigssumme zu vermim
dern. Die Armenanstalten, welche Zehenden besitzen,
sind gewiß, aller Einwendungen ungeachtet, die man
nun dagegen machen will auch Partikular, den» sonst
mußte man erst die Partikularschenkungen aus solchen

Stiftungen wieder zurükgeben an die Nachkomm m
schafr dcr Schenkcr, wenn man ste nun aus enuual t»
öffentlichem Gut machen wollte. Nun klagt man sich

über die Stärke der vorgeschlagneii Loskaufungssunnne
und bedenkt also nicht, daß der Werth der Güter
wenigstens um neunmal mehr als diese Summe be-

tragt, steigt, weil ste nun au den Werth der tehnd,
freien Güter erhoben werden, und daß für die Armen
durch die Schuldscheine welche sie über diese Summe
«reichten können, und die nur zu 4 p. C. verzinset
werden sollen, hinlänglich gesorgt ist. — Die franzch
fische Republik erkannte ihren Fehler, den sie durch
Aufhebung der Zehenden begangen hat darum finden
wir in unsrer Konstitution kein Wort, daß dieselben
fallen aufgehoben, sondern nur den bestimmten Aus-
chruk, daß dieselben sollen loskauflich gemacht werden ;
ausserdem ist das Beispiel von Cisalpmicn hierüber
«benfalls sprechend, indem dort die Zehenden nicht
aufgehoben wurden, ungeachtet sie drückender sind als
bei uns. — Nun will man uns angebe» die Zehen-
den seyen ungerecht; aber wie will man in jene ent-
fernten Zeiten hinaufsteigen und ihren Ursprung un
«ersuchen! im Gegentheil haben wir Beispiele, daß
die Zehenden sehr rcchtmässig eingeführt wurden: so

j B^ führte Venedig in den den Türken abgenommen
ncn Länvereien durch förmlichen Vertrag den Zehen-
den ein. Nun spricht man von den alten kleinen
Kantonen — da kommt mir Trösch gerade recht! un
isre Vorfahren in den kleinen Kantonen haben sich mit
ihrem eignen Blute freigeschlagen, und doch ihren
überwundenen Feinden ihr Eigenthum, welches auch
in Feodalrechten bestund, rein ausbezahlt. Immer
wirft man uns die kleinen Kantone vor, und doch

warlich nicht für sie ward die Revolution gemacht?
wären wir alle demokratische Kantone gewesen, dielftan
zösische Republik hätte sich nicht mit Helvetien be

schàftigt! und wer gewinnt denn eigentlich durch die
Revolution; doch wohl nicht die kleinen Kantone,
sondern die großen, welche immer von den Vorzügen

sprechen welche sie über uns haben! auch sagte man
uns bei rindcrn Anlässen immer, wir seyen A.peäsen-
kanten des ganzen^ Volks und nicht der einzelnen Kam
tone, und nun hvrt man heute nur von den Ekelst
verireteni des Kantons Lema» und Zürichs sprechen,
und weil uns nun immer der liebe Lema» ausgestelb
wird, so laßt uns sehen! Welcher Kanton wird von
einem io starken Ehrschaz und von vielen andern ädn-
lich drückend-, n Beschwerden befreit wie dieser Kam
ton? und warum schreit er dann immer, er müsse sich

von allem loskaufen? ich stimme für d?,s Gutachten
der Majoeiiat!

Gyser sagt, aus dem Nappvrt selbst sehe man,
daß der Zehenden immer cm Zankapfel war, er steht
also denselben als eine drückende Last a», die aber
doch auf eine mäßige Art losgelassen werden muffe,
indem die 'Partikularzchendbesttzer entschädigt werden
tollen, allein die 2 H2 sind so stark, daß sie nicht
löniiken neben den aiidern Lasten geteagcn, und noch

weniger losgekauft werden, daher stimmt er für 1 ftz
p. C. Abzahlung.

Giudice bedauert die schreklichen Klagen der
zehiidpflichiiggewe'cnen Kaiuone, und wünscht ihnen
von ganzem Herzen Erleichterung, indessen komme ihm
der Vorschlag der Minorität der Kommission so vor,
wie wenn ein Bruder der etwas zu tragen hat, diese
Last kurz und gut auf die Schultern seines andern Brm
Vers Pakte, und frei nebenher gieiigc: er glaubt, die

Majorität der Kommission habe einen sehr billig.»
Mittelweg vorgeschlagen, und stimmt also ihrem Gull
achten bei.

Anderwerth sieht den Vorschlag der Majorität
der Commission als höchst billig und nach d-n wahren
Grundsätze» der Gerechtigkeit und auf sorgfaltige Lab
culationen gegründet, au; freilich sieht er die^ScW
zuiig des Zcheudeueigenthums zum iZfachen jährliche»
Ertrag als dem Eigenchumsrecht zunahetreeend a»,
allein auch hierbei sieht er in dem Drang der gegen-
wattigen Umstände Entschuldigungsgrnnde genug; in

Rüksicht auf die Zehendpflichtjgc» selbst haben sie doch

wohl alle ihre Güter unter der Bedingung des Ze-

hcnden übernommen, und können sich also hierüber
in keinem Fall beklagen, am wenigsten aber ist zu be-

greifen, wie man behaupten rann, sie kaufen sich durch
diese schwache Entschädigungssumme gänzlich los, da sie

nur einen geringen Theil des wahren Werths des Zc-

henden abbezahlen ; er stimmt also zum Majorttals
Gutachten.

Koch erklärt sich als Mitglied der verdrießlichen
Feodalrechtskommission, und daß er mit schwerem
Herzen das leztemal aus der Eommissiou gieng, weil
er suhlte, daß durch das Gutachten die strenge Ge?

rechtigkeit dem Drang der Umstände aufgeopfert werde,
indem dadurch dem Staat die Capitalien, die er recht?

maßig besaß, geraubt werden; allein daß dieser Auf? I

opferungen ungeachtet, man sich noch über diese» Volk



schlag der Commission, als zu drückend für den Land-
mann, beklage, dieß ist ihm unbegrcisiich; viele Jahr-
Hunderte durch ist der Zehcnden nicht nur als eine
gerechte sondern selbst als eine heilige Schuld äugest-
hen worden, und nun soll er auf einmal ungerecht
seyn, und zwar will man dieses nur durch schöne
Floskeln beweisen, denn wahre Grundsätze sehe ich keine

gegen die Rechtmaßigkeit dieser Schuld aufgestellt,
und werde sie also immer noch als gerecht ansehen.
Legler führte Beispiele an aus der Türkei, um die
Rechtmaßigkeit vieler Zehenden zu beweisen, allein
wir brauchen nicht so weit zu gehen, in der Christen-
hcit und selbst im unserm Land sind solche Beispiele
genug, welche beweisen, daß vieler Zehenden aas
wahren rechtsgültigen Vertragen herrührt; ausserdem
aber ist sezt nicht die Frage, ob die Zehcnden in ih-
rem ersten Ursprung gerecht waren, denn sonst mußte
man die gleiche Frage über alles Eigenthum answer-
feu, sondern die Frage ist, ob sie in den jczigen Handen ge-
recht seyen und dieses sind sie unstreitig, weil bei seder,
Hand.'.nöerung der zehendbaren Güter diese Beschwerde
in Anschlag kam, und von dem ganzen Werih abgezo-
gen wurde, also sind sie eben so gerecht wie jedes anoere
Eigenthum, welches in seinem ersten Ursprung auch nicht
erwiesen werden kann. Folglich auch müßen die Zehenden
nur wegen der Konstitution und der fehlerhaften Einzic-
Hangsart des Ertrags dieser Schuld aufgehoben wer-
den; allein hierüber ist der § der Konstitution, wel-
cher die Aufhebung fodert, ungemein sprechend, wenn
man ihn mit dem Umstand zusammenhalt, daß die
Konstitution aus Frankreich kam, denn er spricht nur
von Abloslichkeit und keineswegs von Abschaffung.
Bei der grossen Masse von Prioatzehendcn, der in
Helvetic» stakt hat, hatte die Commission geglaubt,
sich und diese Versammlung zu entehren durch einen
andern Vorschlag, denn da nun die Hauptfrage ist,
wie sollen die Privatzehendcn - Eigenthum?» en.sscha-
diget werden, so konnte doch wohl kein billigerer Vor-
schlag gemacht werden, als der der Commission, wel-
cher auf die ihr von, Finanzministcr vorgelegten Be-
rechnungcn gegründet ist, und diese sind doch wahr-
lich auch nicht aus der Luft gegriffen, wie man uns
glauben machen will. Nun will man behaupten,
Helvetic» sey nicht so reich als das Verhältniß der
angegebnen Summen vermuthen lasse — wir hingegen
Klaube; dieses, und der Finanzmiuister trittct in die
M >tte und entscheidet unter uns! — Nun sagt man
weiter, derStaat lebte bis sezt nur aus dem Schweiß
des Landmanns; allein dieser Satz ist durchaus un-
richtig! Der Staat iebte bis sezt als Kapitalist aus
ftinen eignen Gütern und Zinsen, nun will er sein
System umandern, warum sollte er deswegen seine
Kapital en verlieren? — Weiters sagt man, an die
Stelle der alten Auflagen treten die neuen; allein auch
vieles sit unrichtig, denn der Zehcnden war der Zins
emer Schuld, und überdem kenne ich keine Auflage im

Finanzsystem, die die eigentliche Stelle der Zehenden
einnimmt. — Nun ruft man gar noch den Patriotism
der Bergbauern an; und wozu? um die Kornbaucvn
von ihrer Schuld zu befreien und sie ihnen abzuneh-
men. — Ferner spricht man immer vom Volk wenn
man von den Zehendpflichtigen spricht; und ich be-
Haupte, sie machen keineswegs das Volk aus, denn
es sind wahrlich mehr zehendfteie als zehendbare Bür-
ger in Helvctien! — dann rust man welters immer:
Armuth! und ich rufe: Reichthum! weil bei sol-
chen Befreiungen die im Verhältniß mit dem Ver-
mögen stehen, immer hauptsächlich die Reichen gewin?
uc» und doch klagen sie sich, daß sie so viel als zwei
Iahrszinse zahlen müssen, um damit auf immer vom
Kapital ihrer Schuld befr.it zu seyn! — Bedenkt, B.
Repräsentanten! daß die Gerechtigkeit die Stütze des
Staats ist, und dqß der Staat fallt, wenn wir auf-
höreiz gerecht zu seyn. Man sagt, die Zehenden seyen
meist oligarchisch; aber sind denn die Oligarchen keine
Menschen? haben sie keine Menschenrechte mehr? —
Auch behauptete man die Zehendenpflicht habe sich

durch den jahrlichen Zchendenertrag schon lange abbe-
zahlt ; ein schöner Grundsatz! denn auf diese Art ware
stde andere Schuld, die sich einige und zwanzig
Jahre verzinset hat, auch damit schon abbezahlt! —
Weiter ruft man: aber sollte der kandmann seine Frei-
hcit bezahlen? und dagegen will man, daß sie ihm
derjenige seiner Mitbürger bezahle, der sich selbst schon
lange losgekauft hat. — Eben so wendet man ein,
was der ganze Staat nicht tragen kann, wird einer
einzelnen Klasse von Bürgern aufgelegt! — dieß ist
aber sehr natürlich, weil dieser Klasse von Bürgern
um zehnmal mehr ihr Eigenthum erhöhet wird, als diese

zu bezahlende Last für sie betragen mag. — Besonders
lebhaft ruft man mir entgegen: Es können nicht beide
Finanzsystcme nebeneinander eMiren! — ganz richtig,
aber deswegen soll doch der Staat seine Kapitalien,
die er besizc, nicht wegwerfen! — Nun ruft man auch
die kleinen Kantone an, und darin hat man sehr recht;
mochten wir diesem grossen erhabnen Beispiele folgen
wie uns Legler dasselbe so kcrnhnft dargethan hat!
Besonders originell aber ist der Vorschlag i p. C. z»
beziehen und dann diesen als Entschädigung auszuthei-
len; wenn wir dieses System annehmen, dann rufe
ich laus: Glück zu, den Lumpen! denn nun werden diese
sagen, ich habe 1000 Franken Schulden — hier habe
ich 100 Franken im Sack, also theile ich diese unter
meine Gläubiger und die Schulden sind getilgt! —
Nun kommen immer bessere Gründe vor! Man sagt
uns, die Kantone Zürich und Leman sind grösser als
die andern und gewähren uns also mehr Vortheil —
welch eine Rede! — sind denn nicht auch mehr Jndi-
viduen in denselben durch die diese Kantone verhalt-
njßmasslg mehr Vortheile genießen als die andern Kan-
tone? Nun ruft man auch noch aus: Welch ein Un--
terschied zwischen diesem Gutachten und dem ersten.
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Gesekesbefchln? — mit» «ch ruft aus? aber, welch
ein Gesetzesbcschluß war auch jener ì — Das Dwctto-
rium» der Senat und selbst die gröstc Masse des Volks
entsezten sich darüber. Daher schlagt Euch eure Com-
mission aus reinem Pflichtgefühl und achter Vater-
tandsliebe 2 1)2 v. C. Loskaufung vor. — Noch muH
ich bemerken, daß nur diejenigen gehenden, welche
unmittelbar den Pfarrern und Kirchen geh reu unter
den 28 Millionen begriffen sind, nicht aber diejenigen,
welche den Klöstern gehören, oder die der Staat be-

zieht, um die Pfarrer daraus zu unterhalten. Ich
stimme also zum Gutachten der Majorität. —

Nachmittagssijung.
Dreisfig Bürger von Jferten im Leman bitten

für Organisierung der Munizipalitaten, und begehren,
daß ihr einstweiliger Rath nicht im Namen der gcm
zen Gemeinde Bittschriften eingebe, und seine Bücher
den Geineindsbürgern offen seyen und endlich machen
sie Vorstellungen in Rüksicht der Vertheil ing der Ge-
»neindgätcr. Nüce begehrt, daß diese Bittschrift,
welche ihm coustitutionswidrig zu seyn scheine, gleich
der des Raths von Jferten dem Senar zugewiesen
werde. Wyder glaubt, man könnte dieser Bittschrift
in einigen Theilen entsprechen und will den Bittstel-
lern eine Copie der Bittschrift des Raths von Jfer-
reu zustellen. Huber kann nichts constitutionswidri-
ges in dieser Bittschrift sehen, übrigens stimmt er
der Verweisung an den Senat bei, welche angenom-
me« wird.

B. Boltsch Haufen aus der Gegend von
Weinfeldcn im Thurgäu, der von 28 ehlieh erzeugten
Kindern noch i i am Leben hat, bittet um Abloslich
keit der Feodalbeschwerden seines Guts. N u ce fodert
Vertagung bis nach dem Abschluß über die Feooa!-
rechte. Cnstor folgt, obgleich ihm leid ist, diesem
glükliche« Hausvater nicht sogleich entsprechen zu
können. Eapani folgt, wundert sich aber, daß
Custor heute morgen ändere Grundsätze vertheidigte.

aufjchrift, geht man nach einigen Erläuterungen
Hub er s Antrag zur Tagesordnung

Die Gemeinden Arberg, La'ngenhagen und
Seed ors bitten um Unterstützung wegen ihren dr ik-
leudcn Requisitionssuhren. W »der fodert Tagcsvrd-
"ug, weil schon hierüber ein Gesetz g macht ist.
5'im m er m a nn fodert einfache Tagesordnung
Graf fodert Verweisung ans Direktorium. H über
folgt A in nerinaiin. Ca p a ni folgt Wytcrn. K 0ch
mirer,cuzt Grafs Antrag, weil der Arzt den Kraà
tenueii muß, dem er helfen soll. Dieser Antrag wird
angenommen.

B. Leining er von Schupfen fodert Einstellung
des Recyls.nebes, indem er durch cine Feuersbr.inst
uni sein Hab und Gut gekommen ist, und er nun
durch den Urheber dieser Feuersbrunst um eine Schuld
getrieben wird. Akermann bedauert, daß wir nicht
-m Hall find, diesem Bitt,teller zu entsprechen, und
er a-w Tagesordnung begehren maß. Angenommen.

B u hIin a nn in Niederhuusern, Kt. Bern, be,
gehrt Einstellung des Rechtslriebes.

B. Kl auf er von Fachingeii macht das gliche
Begehren. Man geht über diese beiden Bittschriften
zur Tagesordnung.

I. I. Dictz von Basel begehrt seine Frau, die
ihm viel Verdruß gemacht hat, erben zu dürfen.
Z. m m ermann fodert Tagesordnung, welche ange-
iiommen wird.

Die B. Sulz er, Sch nei de r und S chleg-
ler von Atsnuiß im Werdeubcrgischcn machen Erb-
rcklamalioiicn, über die man zur Tagesordnung gehl.

Burger <on Ccutovalle, im Dijrrilt Locarno be-
gchrcn Revision eines Vcrbailmmgsurtheilö; auf
Ma rca c cis Antrag wird diese Bittschrift der Com-
u-.i,flou über Verbannungen aus einzelnen Kantonen
zugewiesen.

Eine Witwe begehrt ein Erb. Man geht zur
Tagesordnung.

Jsaak Vannaz klagt, daß man ihn» eine

Anderwerth glaubt, man soll zur Tagesordnung'Schnldoezahlang wegen den ungewohntenMnnzsorten
gehen, weil die Feodalrechte noch nicht aufgehobeuznicht annehmei« wouc. Die Bittschrift wird der
sind. Sch lumpf folgt der Vertagung, welche auze-sMunzcomittissiou zugewiesen,
nommen wird. j Die Bl.rgerin Zimmerman», von Brngg be-

Die Landschaft Saanen begehrt Beibehaltungftgehrr fteie Wahl eines Vogts. Auf WyderS Au,
ihrer alten Rechte oder aber Entschädigung fur die-
selben. Wyder fodert Verweisung an den Senat.
Dieser Antrag wird angenommen.

Die Volksgesellschafl von Bern bittet um
Entscheidung ihres Schiksals und um Rükgabe ihrer
Papiere. Cartier begehrt baldigen Rapport von
»er Volksgesellschaften - Commission. Aiin mer m a nn
-stimmt bei und begehrt also Verweifuug dieser Bitt-
schrift au diese Commission. Diese Antrage werden
angenommen.

Ueber eine gedrukte Rechtfertigungsschrift von
Lausanne, über die an den Senat eingesandte Bitt-

wag geht mau zur Tagesordnung, weil sich diese

Bmgeriu nach den Gesetzen zu richten hat.
Marie Gendroz von Jferten klagt wider eine

Verpfandung. N uce will Verweisung an den Ju-
stizmiliister, wünscht aber sehr, daß man die Aer-
sammlung endlich einmahl nicht mehr beunruhige mit
richterlichen Gegenstand!»,. Weber fodertTageöä
nung, welche angenommen wird.

(Die Fortsetzung im 201. Stük.)



Der schweizerische Republikaner.
Zweihundert und erstes Sink.

Gesrzstebllng.
Grosser Rath 17. October.

(Beschluß.)
-Die Munizipalitàt Lutri im Leman klagt wider

neue Bittschriften, die im Namen ihrer Gemeinde
von wenigen Burgern derselben eingegeben wurden.
Cartie r begehrt Verweisung an die Gemeindguter-
commission. Sch l um f folgt. Eccretan verlangt
Verweisung an die Friedensrichtercommission, weil
die Bittschrift, über die sich die gegenwärtige Schrift
klagt, von den Friedensrichtern handle. Escher be-

gchrt Verweisung a» die Commission über Förmlich-
keit der Bittschriften. Cartier verlangt nun Tages-
ordnung, welche axgcnommcn wird.

Vourillon, Geistlicher von Peterlingen klagt
Wider die Statthalter, welche er mir den ehevorigcn
Lawdvögten vergleicht, die aber nun lebenslänglich
seyen und bittet fur Volksuntcrricht in politischer
Aufsicht. Carminrran fodcrt Tagesordnung. Ca-
pani folgt, weil die meisten dieser Klagen unrichtig
sind. Nuce folgt, um nicht einzig zu scyn, doch
kann er nicht unterlassen die lezterx Bcm rtungen zu
unterstützen. Die Tagesordnung wird angenommen.

Samuel Immer von Thun fodert Erlaubnis
ein Würfelspiel einrichten zu dürfen an den Markten.
Mau geht zur Tagesordnung.

24 Hintersaßen von Luzcrn begehren die Summe,
welche sie als Hinterlage beim Spital liegen haben,
zurük, weil nach der jetzigen Verfassung keine solche
Fürsorge mehr statt haben könne. Weber fodert
Verweisung a» eine Commission. Ech lumps folgt
dem Antrag, welcher angenommen und in die Com-
mission geordnet werden: Weber, Hecht und
Herzog.

Bosset von Wistisburg übersendet eine kleine
gedrukte Schrift über die Auflagen, welche zur Ein-
ficht auf das Bureau gelegt werden soll.

^ G. D- Becker aus Schwaben, der schon 12
^ahr in Helvetic» ist, begehrt das Burgerrecht von
Helvetica: man geht zur Tagesordnung, begründet
auf die Constitution, welche erlaubt in Helvetic» zu
wohnen und in 20 Jahren Bürger zu werden.

Ein verfolgter Patriot, Joseph Ruegger von
Bnreit, fodcrt Entschädigung, Diese Bittschrift wird
Ocm Senat zugewiesen.

Verschiedene Gemeinden des Distrikts Oron ma-
chen Einwendungen für und wider ihr Distriktshaupt-
»tch Auf Jo mini's Antrag werden diese Bittschrift

ten der Commission über Ei.tseilung von Helvetic»
zugewiesen.

Die Munizipalitàt Wistisburg begehrt Beibehak-
tung der Gemeindgnter. Jomiin begehrt Verwett
sung an die Commission der Vertheilung der Gemeint»?
guter. Der Antrag wird angenommen.

I. Wolflisburg von Dictweilen begehrt Er-
klaruug des Dekrets über B-wogtungen. Seeretan
begehrt Verweisung an die Mu.iizipalilatskommission:
angenommen.

Maghetti und Duonvicini im Namen der
Commertkammer von Lanis begehren Beibehaltung
des Passes über den St. Gothardsberg und Errich-
tung einer Verbüidnngsstraßc mit Cisalpinien. Pel-
lcgrini fodert Verweisung dieser Bittschrift an eine
Commission. Escher glaubt, die Gefezgebuug habe
keine Gesetze über die Direltion der Straßen zu ma-
chcn und fodert Tagesordnung. Ear tier begehrt
Verweisung an das Direktorium. H über hoft das
Direktorium werde keine Straßen machen wollen, ohne
die Gcsezgcbung zu fragen, indem Anlegung von
Straßen und Kanälen, »ach dein Beispiel der grossen
Nation, Dekrete der Gcsezgebung erfodern, daher be-
gehrt er entweder eine Commission oder Verweisung
ans Direktorium. Es wird eine Commission beschloss
sen und in dieselbe geordnet: Pellegrini, Mar-
cacci, Escher, HaaS und Bourgeois.

Peter Ulla, Landschreiber aus dem Leman, be"-

gehrt Entschädigung fur sein Verlornes Amt. Auf
Bourgeois Antrag wird dieser Gegenstand vc: taget.

Beamtete aus See Gemeinde Kuniz bitten um
Erleichterung in der Einquartierung fraulischcr Trup-
pen. Diese Bittschrift wird dem Direlcorium zuge-
wiesen.

Erismanu von Bern begehrt Legitimation sei-
nes Sohns, der in einer Ehe erzeugt wurde, welche
nachher vom Rath von Bern als ungültig erklärt
wurde. Seeretan sieht keinen Anstand die einfache
Legitimation zu gestatten, allein da hier von noch et-
was mehr die Rede ist, welches sorgfältige Untersu-
chung bedarf, so begehrt er Verweisung in cine Com-
mission. H über will ohne weiccrs die einfache Legj-
limativn gestatten, und icdc allfahlige weitere Fode-
rung den Gerichten zuweisen. Eecreta» sagt, bei
uns steht das Recht der LcgttiinationSertheilung;
wenn wir schon Gesetze harten, so kamen wir nicht in
Fall solche Gnaden zu ertheilen; da dieß aber noch
nicht der Fall ist, so bleibt die Sache ganz in unsrer
Gewalt und ich beharre auf meinem ersten Antrag.
Hüber beharret ebenfalls auf seinem Antrag. Se,
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cretan weiß nicht, welches Tribnn.il über die vow fuhrt werden. Auch ist der Beschluß in politisch»
stendigc Legitimation urtheilen sollte, wenn diese Ver- Aufsicht gefährlich, weil durch denselben eine drcisa-

sammlnng cd nicht thun will, nnd daher beharret er

neuerdings auf seinem erste» Zutrag, welcher ange-
nommen und in die Commission georduer werden:
Eecretan, Carmintran und Cartier.

Burger aus der Gemeinde Müliidcrf begehren
ein Wirthshaus: die Bittschrift wird dem Senat zu-
gewiesen.

Ter Agent von Sefringcn begehrt eine Salzbude
fur sein Dorf: die Bitte wird an das Direktorium
gewiesen.

Die Mezgergewerbschaft von Bern macht Vor-
stellungen wider die allgemeine Freiheit der Hand-
werke, welche der Ccmmisslvn über Polizei der Ge-
werbe zugewiesen werden.

Die Eemci >.de Rougemont begehrt einen Frie
densrichter. Marcacci begehrt Verweisung ans
Direktorium. H über fodcrt Verweisung an die Frie-

'
densrichterkommission. Dieser lezte Antrag wird an-
genommen.

Der Präsident des Distriktgerichts von Petcrlin-
gen fragt ob er das Geld eines GewettS, welches er
nach dem Ge e; von Ao. 1764. in Beschlag zu nch-
men harte, wieder znriikgebcn dürfe, und rath an, den

Anklägern von Vergebungen etwas zur Belohnung zu
bestimmen und den Juchtene etwas von den Bußen
zukommen zu lassen. Cap ani begehrt Verweisung an
das Direktorium, damit der Präsident dieses Gerichts
Belehrung erhalte. Trösch will das Wetten erlauben.

che Aristokratie begünstiget würde; die Aristokratie der

Familien, jene des Reichthums und jene der Den-
kuigsart. Der Ci-devant Adliche würde nun mit
seinem Bruder Abred« wessen; sie würden nur um»
sich allein ihre Kinder, verhcirathcn, und niemals dem

Ci-devant Rsruricr ihre Töchtern geben; eben so wür-
den auch die Reichen sich unrcr einander: verstehen;
endlich die Gleichdenkenden, auch die Contrcrevà
tionars, die Verrath am Vaterland beabsichtcn, willst

den ihre Kinder nur uuler einander vcrehlichen. -
Ans politischen und religiösen Rüksichtcn verwirft er

den Beschluß.
Falk spricht für den Beschluß; das Kirchenge-

sez, weiches diese Ehen verbot, harte nur. durch das

Staatsgese; politische Kraft schalte»; die Constitution
und die ihr angcmeßne gcgenwmcigc Resolution, hebt

jene Sanktion ans; es bleibt also das Ecsez furhi»
nur Kirchengeftz.

Ustcri: Alle die Freiheit der Bürger beschrä«-
kcnden Geseye, die sich nicht auf das Wohl des Gau-

zen gründen, sind verwerflich und dürfen luchr beste-

hcn. Nun sind die Ehen zwischen Geschwisterkindern
mit dem Wohl der Gesammtheit der Bürger in kei-

nerlei Widerstreit und. damit ist die Sanktion der ge-

gcmeartigcn Aufhebung des Verbotes ausgesprochen.
Wir haben, diesem Grundsaz gehuldigt, so oft wn
bisdahi» solche individuelle Heirachen durch besondere

Beschlusse gestattet haben. Der B. Angustmi lagt:

dem Iustizininjsier
Ordnung

chuder federt Tagesordnung, weil diese Gegenstände durch eine subtile. Auslegung könnte mau soll

mister zugehcren. Man geht.zur Tages-Zgcrn, das Gesez erlaube polygamische Ehen und mchr

-dergleichen; ich würde in der That c.nc solche, allew

dem; jene der Familien; ich weiß nicht, wie m

unfteer Verfassung Famiiicnaristokratie möglich ware;
gesezr wurde. Allgemeiner Beifall!

Senat, 17,. Oktober.
Präsident: Bay.

Der Beschluß, welcher die Ehen zwischen Ee-'viel weniger befürchte sich daher Fanulienaristottâ
schwjsicrkmdern erlaubt, wird

Augustini: Wenn die l

mit solchen Gegenständen beschäftigen
so viel andere dringendere und wichtigere Arbeiters,
vorhanden sind, so müßte er gestehen, daß der vor-
liegende Beschluß in so gelinden Ansd-ücken abgefaßt
ist, daß keine religiöse Meinung dadurch beleidigt wird;
auch ist nicht zu läugncn, daß keine bürgerliche Gesetze
durch jcne Erlaubniß vcrlezt werden; allein, der
Ausdruk: das bürgerliche Geftz verbietet diese Ehen
nicht, ist so fein und subtil, daß man daraus folgern
kcmne: das Civilgesez verbietet fleischliche Vcrmi-
fchungen und polygamische Ehen nicht; durch eine so

subtile Auslegung könnte die Ejttenverderbniß einge

kungsart brîrift, so verstehe ich vollends nwjl
was das seyn sott. Man wird doch nicht wollen,

daß sich verschieden Denkende immer zujauimcu

heiraihen; das wurde schlimme Ehen geben. W?

preise diese Aristokratie der Dcnkungsart ssobald o>c

Denkungsarc gut ist; ist sie schlecht, so bleibt sie aucy

wieder besser beisammen; es wme sehr traurig, wen

eine republikanische Bürgerin einen cvnrrerevvlutionio
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rên Menschen ; oder 'ein patriotischer Bürger eine
aristokratische Dame hciraihen müßren. Ich stimine
zur Annahme des Beschlusses.

Stokmann: Da das Gesez bisöahin in den est

nen Theilen der Republik diese Ehen verbot, wahrend
sie in andern erlaubt waren, so ist er auch der Mest
»nng, daß ein gleiches und allgemeines G'ftz festgesezt
werden soll; die Frage ist nun aber, welches i î nuz-
sicher, diese Ehen zu gestatten oder sie zu verbieten?
Augustini's Grunde für das Verbot, scheinen ihm sehr

wichtig gu seyn; es ließen sich demselben noch phyß-
sche Grunde hinzufügen; auch ist es klar, daß durch
das Verbot die Freiheit der Bürger so wenig beschrankt
wird, daß sie es im Gegentheil durch die Erlaubniß
wurde: denn ein Vetter hat unbezweiftlr weit leich.
tern Zutritt zu seiner Baase als ein andrer Bürger;
er kann sie häufiger sehen, und er genösse, wen: er
sie heurachen möchte, somit ein Vorrecht vor aücn
andern. Muret: In einem freien Staarc muß jedem
Burger alles erlaubt seyn, was deu andern nicht
schädlich und den guten Sitten nicht zuwider ist; wc-
der das eine noch das andere ist bei den Ehen zwst
s.chen Geschwisterkindern der Fall; in sehr vielen Staa-
ten sind diese Ehen erlaubt; in andern kaun mau sur
Geld die-Erlaubniß erhalten; durch den Beschluß wird
auch keine religiose Meinung auf irgend eine Wege
beleidigt. Was Augustim eingewandt hat, ist von
Usteri bereits hinlänglich widerlegt worden: die Am
Häufung der Reichthümer soll nicht durch solche Gc-
seue, sondern durch Gesetze, die die Eroschasrcn oe-
treffen, verhütet werden. Wie kaun mau von Fami-
lienaristokratie und Adel sprechen, wenn man die Eou-
siitutio» gelesen hat? wir haben nur gleiche Burger
und die ehmaligeu Ungleichheiten werden durch Heira-
then von Geschwisterkindern nicht zurntkchren; auch
werden sich auf diesem Weg gew ß keine .oiicceceoo.
siitionen machcu. Die Seicyiiglei; der Emweiioungen,
die man macht, ist in der That ein Beweis fur die
Gute des Bejchlusses. Storkmann, um consequent zu
seyn, müßte auch die Hkirathcn zwischen Nachbarcn
verbieten; denn auch diese haben wie die Geschwister-
kinder mehr Leichtigkeit einander zu sehen, als die
übrigen Bürger, und mau mnßre überhaupt d.tttue-
rcn, daß alle Heirathslnstigen nur allein von einer
gleich grossen Entfernung her, sich dem Gegenstand iy-
rcr Wunsche nahern dürsten. Genhard glaubt, es
existiren keine polirischen Gesetze, die jene Ehen ver-
bieten und also sey die Resolution uberstü.z.g. Tue
Sache sey nur rcklgiöses Gebot gewesen, dao visoa-
hin der Staat auch als Staaisgcbol betrachtet habe;
wenn bei den Protestanten die polnische Sbligken
Dispensationen jn solchen Ehen gegeben hat, so that
sie das nicht als Souverain < sondern weil die protc.
siantische Religion als Grundsaz annimmt, daß die
politische Gewalt auch über religiöse Gesetze sprechen
tonne. — Die Resolution könnte irre fühiun und glam

ben machen, das Verböt ware nur politisch gewesen.
Er will allenfalls zu eiurr Kommission stimmen, die
untersuchen soll ob je ein solches Verbot als politisches
Gesez ex-stirte; in diesem Fall könnte er allein zur
Annahme stimmen. Schür bezeugt, daß er sich schon
mehrere male bei Anlaß individueller Bewilligungen
gegen diese Heirarhen erklärt hat; wir leben, sagt er,
nicht mehr in den Zeiten Adams und Noahs, und die
Erde, meint er, s<y genug bevölkert; Familienreich-
thumwürde begünstigt, dicArmcnvon den Reichen unter-
drückt werden; er will nicht untersuchen, ob diese Ehen
unmoralisch scneu, denn man hemathe mehr aus phy-
fischen und politischen als aus moralischen Gründen;
er meint endlich eine bessere Generation konnte durch
das Verbot dieser Ehen crzwecket werden und stimmt
gegen den Beschluß.

Er au er will die Sache aus zwei Gesichtspunk-
ten, dem religiösen und politischen, betrachtet wissen;
der Religion und dem Gewissen wird kein Zwang
angethan, denn die Resolution erlaubt nur, sie befiehlt
dck Heurachen keineswegs. Aristokratie kann sie auch
nicht befördern ; die Aristokraten verstuhndeu ihr Hand-
werk zu gut; sie würden das Verbot langst anfgeho-
hoben haben, wenn seine Aufhebung die Aristokratie
begünstigte; — auch bemerk: er gegen Genhard, eS
sey Thatsache, daß das politische Verbot existire.

Kubli halt es nicht für klug, die Erlaubniß
dieser Heurachen zu geben und meint, die Constitution
rathe nichts Unkluges an; es sey unwidersprechlich
und die Erfahrung werde es zeigen, daß, wann diese
Heurachen erlaubt sind, Kuplereieu nun von Kindheit
auf vorgehen, uud durch Elceru, Großmütter und wenn
zuiczt alles nichts hilft, durch Pfarrer und Pfaffen die
jungen Leute beredet und zusammcngekuppelt werden,
woraus unmöglich Gutes entstehen kaun; Familien-
reichchum wird sich dadurch anhäufen; und endlich
von physischer Seite betrachtet, ware zu besorgen,
daß die Menschen einander zulezt so ähnlich würden,
daß man sie gar nicht mehr unterscheiden könne.

Müngcr spricht fur den Beschluß; er bemerkt, daß
in einer Familie nicht immer lauter reiche Glieder sind,
und daß also Arme und Reiche auch aus einer Fa-
milie einander heurathen können.

Pfyffer glaubt, Grundsatze und nicht Nebenbe-
griffe sollen den Gesezgcber leiten; — diejenigen, die
uns im gegenwärtigen Fall leiten sollen, sind: all«
Handlungen, die das Gesez nicht verbietet, sind er-
läubt; daö Gesez darf nichts verbieten, was dein
Staatszwek nicht hinderlich ist; dem Staatszwek hin-
derlich ist, was die Rechte der Bürger oder die
Staatswohlfahrt gefährdet; weder diese noch jene
werden durch die Ehen, von denen hier die Rede ist,
veriezt. Es ist Pflicht der Gesezgeber, alle unbefugten
Einschränkungen der Freiheit, oie durch die alten Ge,
setze statt hatten, aus dem Wege zu räumen. Nur
ubeloerstandne Religionsbegriffe konnte» zu diesem Ver-



bot'führen ; daß man davon für Geld Dispensation er-

hielt- isteinBewcis, daß jene Eden weder unsittlich noch

irreligiös seyn können; die Resolution laßt übrigens
jedem frei/ nach Gutbefinden und Ueberzeugung solche

Heurathen zu treffen oder nicht zu treffen.
Stamme n verwirft den Beschluß ; die Erfahrung

lehre/ daß Kinder viele moralische sowvl als physische
Eigenschaften der Eltern erben und durch jene Ehen
kennten physische und moralische Gebrechen und Krank-
heiten in ganzen Familien sich verbreiten und verewi-
gen. Lang vertheidigt den Beschluß; wann erbliche
Krankheiten in einer Familie sind, so sey es ja
bester, daß sie in der Familie bleiben, als daß sie

außer derselben auch auf Gesunde fortgepflanzt und
so das Uebel verdoppelt werde. Er au er beruft sich

nun auf die Dispensations der katholischen Kirche,
die beweisen, daß jene Ehen keine Sünde seyn muß-
ten. Genhard vertheidigt diese Dispeusationen und
meint, es könne etwas relativ gut seyn, was allge-
mein bös sey. Bay erklärt, daß allerdings bloßes
politisches Gesez bei den Protestanten diese Ehen ver-
boten hat und der Zwek davon einzig die Verhütung
der Anhäufung von Reichthümern war; — daß aucy
die ehmaligcn Aristokraten nicht gegen Bezahlung,
sondern gewöhnlich aus sehr dringenden Gründen
dispensirtcn; er bemerkt endlich, daß der Senat auf
die bisherige Leichtigkeit, womit er einige solche Heu-
rathen erlaubte, Rukficht nehmen und bedenken sollte,
wie manche Baase dadurch bewogen, vielleicht bereits
einem Vetter ihr Herz geöffnet und geschenkt hat,
die nun durch ein neues Verbot auf Lebenszeit un-
glliklich werden würde. — Der Beschluß wird ange-
nommen; 17 Stimmen sind zur Verwerfung.

Der Beschluß über die Bürgerrechte wird zum
zweitenmal verlesen und zwei gedrukre Flugschriften
(kcláes zur lvz -lions cle kx-ui^t-àÍL par Ljruan,
racist — und Olalugns» zur Wz kxrurgsoizicz) die
dem Präsident zu Handen des Senats übergeben
worden, vorgelegt. Eine Commission soll den Ve-
schluß untersuche«, die aus den B. Lüthi v. Sol.,
Usteri, Crauer, Vertheilet und Muret besteht.

Der Beschluß der dem B Villednig für seinen
Sohn die Legitimation gestattet, wird zum erstcuma-
vc riefen.

Jener der die Milderung der Strafen verschiede-

«er Unruhstifter im Kanton Basel ausspricht, wlrd
dringend erklart. — Man verlangt eine Kommission.
Crauer sagt, es sey einzig darum zu thun, ob wir
einigen Individue» Gnade wicdcrfahren lassen wollen,
wie das"D>rekloriiim und der grosse Rath solches an
»ragen; er glaubt. wir sollen sogleich, und ohne d.»
Aufschub einer Kommission, annehmen und unsre Brü
der nicht länger in Kelten schmachten lassen, um so

mehr da es Bürger betritt, die sich vorher ums La>
terland verdient gemacht und nur aus irrigen Bcgris
fett gefehlt haben- Lüthi v. Svl. ist eben so ge.

sinnt wie Crauer, doch findet er einige Undeutlichkeit
in dem Beschluß und in dem Vorschlag des Duck-
toriums; nämlich die Susvension von Bürgerrechten
'chcilic auf unbestimmte Zeit ausgesprochen, was mcht
thunüch wäre; er verlangt daicsm die Verle sung der
Aktenstücke. Diese giebt dte verlangte Erklärung, und
der Beschluß wird angenommen.

(Der Beschluß im 202. Stük.)

Gesez, welches die sieflüchleten Biindtner
Patrioten für S dweizerbsirster erklärt,
und lynen Unterstützung zusichert.

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Rath, auf die Bothschaft des Vollst»-

hungsdirekwriuni vom 22. October und nachdem er
die zu dessen Berathschlagung niedergcsczte Commission
angehört;

In Erwägung, daß die Graubündner Patrioten
durch ihre Beständigkeit und Treue, welche sie fur
die gute Sache bewiescn und noch beweisen, fortfah-
ren, sich wohl um dieselbe verdient zu machen

Hat die Urgenz erklärt und beschlossen:

1. Die Graubüudtncr Patrioten, welche wegen ih-
rerAnhanglichkeit an die helvetische Republik haben eitt-
fliehen müssen, sollen laut dem Gesez vom 2y. August
dieses Jahrs, als Schwcizcrbürger angesehen seyn,
einzig auf den dem Vollziehungsdirestorium geleisteten

Beweis, daß sie in dem Fall dieses Gesetzes sich

befinden.
2. Die wegen ihren patriotischen Gesinnungen

entflohenen Bundener sollen nach ihren Bedürfnissen
von der helvetischen Republik untersiüzt werden, und

das Direktorium ist begwaltiget, allen in diesem Fall
sich befindlichen beizustchen.

Z. Das Vollziehungsdirektorium ist bevollmächtigt,
alle in seinen Handen befindliche Gewalt anzuwenden,
daß diejenigen, welche sich unterstanden haben und

noch unterstehen wurden, die gefi.üchteten Bündtner
Patrioten zu beschimpfen oder zu beeinträchtigen, zur

Verantwortung gezogen und als Ruhestöhrer bestraft
werden.

4. Das Vollziehungsdirektorimn ist eingeladen,
sich für die Freilassung der wegen der Sache der

Freiheit und wegen ihrer Anhänglichkeit an die helve-
tische Republik in schwecer Gefangenschaft ligenden
Bündner kräftig zu verwenden.

Luzern den 23. October 1793.

Unter;.Su ter, Präs.
Huber, See.

Am 24, Oct. hat der Senat diesen Beschluß ein?

müthig angenommen.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ufteri
Mitgliedern der gesezgebendcn Räthe der helvetischen Republik.

Zweihundert und zweites S t ü k.

Viertes Quartal.
Luzern, Samstags den 27. October 1798.

Mit dem 2o-8ten Stük des Republikaners ist das vierte Quartal desselben, und der erste
Band geendigt; Titel und Register dazu sollen unverzüglich nachgeliefert werden.

Von nun an soll jeder Band aus hundert Nummern, jede von einem ganzen
Bogen bestehen; monatlich wird eine besondere Beilage, die die Uebersicht alter
in dem abgelaufenen Msnat gegebenen Gesetze enthalr, hinzugefügt werden; die
Uebersicht der Gesetze des Monats October wird zu Anfang Novembers erscheinen.

Man abonnirt sich für den zweiten Band oder hundert Bogen mit 8 Schweb-
zerfranken, oder für zc> Bogen mit 4 Schwe-izerfranken in Luzern sowohl als in
Zurich bei dem Verleger Heinrich Geßncr, oder bei jedem schweizerischen Postamt,
so wie auch bei folgenden Buchhandlungen, in Bern bei I. A. Ochs, in Basel
bei E. Thurneiscn, in Schaffhausen in der Hurterischen Buchhandlung, in
Et. Gallen bei Huber und Comp. und bei Buchhändler Hausknecht daselbst, in
Winterthur bei Buchhändler Ziegler, in Herisau bei Buchbinder Schaffer, in
Glarus bei Buchbinder Freuler.

G e se z g e b ll u g.
Senat, 17. Oktober.

(Fortsetzung.)
Sechs Beschlüsse werden zum erstenmal verlesen;

wir werden ihrer in der Sitzung vom 23., wo sie be
handelt worden. Erwähnung thun.

Eni Beschluß der einen Zusaz zu dem Gesez über
diechlasse enthalt, wird wegen fehlerhafter Redaction
zurukgesandt.

Derjenige, welcher alle Handwerke, Gewerbe und
Indnchiczweige in ganz Helvctien frei erklärt, dabei
abcp verordnet, daß jene welche auf Sicherheit des
Lebens, der Gesundheit und des Eigenthums der Bür-
geh Einfluß baben können unter den bisherigen Po-
lize-g f.tzcn stehen solle», bis neue werben gegeben
sey», wird verlesen Die Urgenz wird erklärt, und
von der einen Seite Annahme, von der andern eine
Kommission verlangt.

Lüthi v. Sol. findet, diese Erklärung der Ge-
wcrbsfreiheit sey s hr gut, insofern sie helvetische Bnr.
g-r bctrift; aber er wünscht daß cine Kommission um
lersuchm möge, ob auch auf Fremde/ die sich nun in

Helvetien allenthalben niederlasse» können, diese Frei«
heit unbeschrankt sich erstrecken soll? In Frankreich
sind dazu Patente nöthig und wir könnten wohl ohne
Anstand das Gegenrccht ausüben ; um so mehr da nach
dem vorgelegten Auflagensystem, die Klasse der Hand--
werker 'keine direkte Austage zu bezahlen scheint.

Kubli glaubt, die Resàtwn rede nur von helvtt
tischen Bürgern; sie gründe sich auf die Konstitution,
auf Freiheit um) Gleichheit; erfreuet sich darüberuird
sieht nicht, was eine Commission untersuchen sollte.

Mittel holzer stimmt Lüthi bei um so mehr, du
der zweite Theil des Beschlusses wieder einzuschràn--
ken scheint, was der erste gestattet. Usteri will ente

weder zur Commission oder lieber noch zur Vcrwer--
fung stimmen; die Resolution ist unbestimmt und viel--

fâcher Auslegungen fähig; sie wird nicht zur Beruhü
gung, wshl aber zur Vermehrung der Ungewißheit
und zn gefahrl chen Mißverständnissen Anlaß geben.
Kubli stimmt nun auch für die Kommission.
Crauer will sich der Commission nicht widersetzen,
würde aber sogleich zur Annahme geneigt seyn.

Schar findet die Resolution sehr klar; Aerzte, Apm
theker und Wundärzte seyen die Gewerbe, die auf



Leben und Gesundheit; Schlosser, die aufSicherheit
Einfluß haben; diese müssen unrcr den bisherigen Po-
lizeigesetzen bleiben und somit will er annehmen.
M.üngcr stimim für die Commission. — Sie wird
beschlossen. Der Präsident soll sie ernennen; er
ernennt Brunner, Stapfer und Berthollet.

Der Senat bildet sich in geheime Sitzung, und
nimmt darin einen. Beschluß an, der das vom Di-
riktonum vorgeschlagne A uflag ensy sie m fur das
bevorstehende Jahr, zum Gesetz macht.

Grosser Rath, 18 Oktober.
Präsident: Su ter.

Die Berachung über den 4. §. des Feodalrecht-
gutachtens wird forrgesezt.

Broye findet den § undeutlich, weil er nicht
hinlänglich bestimmt, welche Güter eigentlich das 2 I.!2
oder l vom Hundert zu bezahlen haben. Er begehrt
daher, daß die Commission dieses naher aus einau-
der setze; über die Sache selbst, kann er nicht be-
greifeis, wie man den Zehenden als ein Eigenthum
ansehen und ihn also so hoch loszukaufen zwingen
könne, wodurch die Zehendpflichtigcn doppelt ange-
legt werden, weil sie neben dieser Loskaufuugsfumme
noch die Auflagen, welche nun allgemein eingeführt
werden sollen, zu bezahlen haben; aus diesen Grun-
den stimmt er dem Gutachren der Minorität bei.

Hammer kann den Zehenden keineswegs als
eine wahre Schuld ansehen und glaubt, durch An-
nähme des Majoritätsgutachten würden biele Land-
lente gezwungen ihre Güter zu verkaufen. Koch sagte
gestern, die zehendpflichtigen Bürger machen die kleine
Klasse der Bürger aus, gut; warum aber sollte die
kleinere Zahl der Bürger für die grössere Zahl dersel-
bcn zahlen, besonders da diese nun schon Iahrhun-
derte durch ungerechter Weise, die gnadigen Herren selig
mit allen ihren Satelliten erhalten mußte, daher stimme
ich zum Minoritàtsgutachtcn.

Moor will auf Eschers und Schlnmpfs Erláute-
xungen hin nichts mehr hinzufügen; er sieht die
Zehenden als von allen Besitzern und Schuldnern,
rechtlich erworbnes Eigenthum und als freiwillig
übernommne Schuld an; mehrere Kantone, der Kan-
ton Oberland z. B. haben sich mit ungeheuern Sum-
men von solchen Beschwerden losgekauft und warum
sollte denn diese Last nun den andern Kantonen ge-
schenkt werden? Er glaubt im Name» aller dieser
Kantone gegen eine solche Maaßregel protestiern zu
dürfen; er war daher gesinnet, noch em halbes dem
Vorschlag der Commission beizufügen, da indeß Escher
bewiesen hat, daß 2 Hz hinlänglich ist, den Staat
für die Entschädigungssumme zu decken, so will er
dem Majoritätsgutachten beistimmen.

Weber glaubt, es sey hier einzig zu untersuchen,
ab die von der Majorität vorgeschlagne Loskaufungs-

summe so beschaffen sey, daß sich die Zehendpflichti-
gen darüber mit Recht zu beschweren hacicn ; er sieht
die vorgelegten Rechnungen fur so richtig als nöthig ist,

an und glaubt, wenn man des Nachts nicht volles
Licht haben könne, so sey auch ein Fackc-lschimmcr
wohlthätig zur Kenntniß des Weges. Von den 128

Millionen, die der Werth alles Zehenden in Hclvccien
betragen mag, gehören nun 100 Millionen dem Staat;
über diese lann derselbe verfügen, aber doch gewiß
nicht über die übrigen 28 Millionen, welche Partlkii-
laren gehören, und die, wenn auch der Staat feme

loo Millionen zum Besten der Revolution verschenken

will, doch nicht auch als Geschenk gefoderr, sondern
entschädigt werden muffen. Nun wendet man ein,
die Zehenden seyen eine ungerechte Schuld ; gcftzt auch,

dieß ware der Fall je gewesen; gegen wen ist die Um

gerechtigkctt begangen worden, doch gewiß nicht gegen
den jetzigen Besitzer der zehendpflichngen Guter, der

dieselben dieser Schuld wegen fur eine desto geringere
Summe übernahm; also gegen den ersten Beschwer-
rcn, dem diese Schuld aufgeladen wurde, ist unges

recht gehandelt worden; also mußte eigentlich dieser

oder dessen Erben fur die erlittne Ungerechtigkeit cnt-

schädigt werden ; aber wie wollte man in dem grauen
Alter der Vorzeit diese Nachsuchungen machen Run
sagt man auch noch die Foderung sey zu druckend fur
den Landmann, aber wie kann dieß behauptet wer-

den? Ich will den Werth des Zehenden nicht einmal

auf den Drittheil des Werths der Güter, sondern

nur auf den Quart desselben setzen, so gewinnen die

Gutsbesitzer doch »och 25 vom Hundert des Werths

ihrer zchendbaren Güter; wie kann man sich nun kla-

gen, wenn diese für 2z, die sie gewinnen, n»r ZH2
zu bezahlen haben? aus diesen Gründen und im Ge-

suhle der reinsten Billigkeit und in der Versicherung,
daß ohne llngerechtigk gegen die Nichtzchendpflichc^
gen nichts abgeändert werden könne, stimme ich zum

Gutachten der Majorität der Commission.
Uhlmann glaubt, wenn der Zehenden einegtt

rechte Schuld ware, so könnte es dein zehendpstich-

tigen nicht frei stehen, seine Güter zu bearbeiten oocc

nicht zu bearbeiten, sondern er müßte jährlich leim»
Zins abtragen; neben diesem ist ja bekannt, bay die

alcen Regierungen oft neu aufgebrochnen Boden mit

Zeheuden belegten; wie hatten sie dieses thun kennen,

wenn der Zehenden nicht eine Abgabe were? als

solche aber darf er nichtt loskauflich gemacht werden,
ich stimme also für das Minoritatsgurachlen.

Carrard weiß nicht, ob er mit kaltem Blut
über diesen Gegenstand sprechen kann oder nicht;
wie kommt es, daß diejenigen Mitglieder, welche da»

leztemal sich dein Strom widersezten, nun demselben

zu folgen scheinen : wohl kommt dieses daher, weil die

Versammlung aus Furcht in jenes Extrem wieder zu

versinken nun in has entgegengesezte noch gefährlichere
Extrem versinkt. Nun iftHeloetien nicht mehr getrennt



unter die mannigfaltigen Oligarchien, welche dasselbe
bis jezt theilten! jezt ist Helvetic» zu einem einzig.--
Volk zusammengeschmolzen; jezt also erfodert die Ein-
heit der Nation ein allgemeines, gleich verrheiltes
Finanz- midAuflagen-ystem, den? alle Helvetica ohne
Ausnahme unterworfen sey-- sollen; wie ware es -tun
möglich, das neben diesen neuen Aussagen diejenigen
Gegenden, welche bis jezt die Feodallasten trügen,
dieselben noch forttragen, oder, was das gleiche ist,
sich davon loskaufen sollten'? ist dies die Freiheit,
welche das Volk durch die Revolution erreicht hat,
daß es nun doppelt zahlen soll und also starker gcdrukt
ist als vorher? — Wie sollte dieß möglich seyn!
Man sagt, der Zehcnden sey eine Schuld! nun laßt
uns untersuchen; wo ist der Contrakt, durch den der
Bürger die Rede vergehenden muß, welche er mit der
grösien Mühe und Gefahr auf den bisher unfruchtba-
ren Felsen trug und da im Schweiß seines Angesichts
pflanzte? Wo ist der Contrakt, durch den der Sumpf,
der seit Erschaffung der Welt mit einem vergiftetet!
Wasser bedekt war, wann er mit einem Graben durch-
zogen und in eine reiche Flur verwandelt wird, den
Zehcnden zu bezahlen verpflichtet wurde? sind diese
Beispiele, deren es so viele giebt, nicht ein sprechender
Beweis wider diejenigen, welche behaupten, der Ze-
henden sey eine Schuld und nicht eine Auflage! Und
mm ein andrer Grund, den man aufstellen will, der
des Interesses! Man fragt »ach den Eingaben,
welche jcdrr Kamen lieferte; wahrlich wo istdiegröste
Masse von Gut, welches dem Staat zufließt, als ge-
rade da, wo man die Befreiung von der ehemaligen
Abgabe des Zehenden begehrt? also auch selbst dieser
Gesichtspunkt des Interesses stimmt für die Befrei-
ung. Nun will man auch die Berechnungen, welche
die Commission vom Fmanzniinistcr erhielt, als Grund
fur das Majoritatsgutachten aufstellen; ich sage nichts
vvn der Unbestimmtheit derselben ich will sie als acht
annehmen; die vorgcschlagnen 2 iga liefern zo Millio-
neu, also 2 Millionen mehr als es z»r Entschädigung
bedarf; aber auch diese gebe ich noch zu — allein von
tiw.m andern Umstand sprach die Majorität noch
nichts, welche nur als allgeimenen Grundsatz aufstellt,!
der Staat soll nicht verlieren; ja aber auch nicht ge-
winnen! ich unterschreibe diesen Grundsatz! aber wa-
nun sagte man uns nichts von den Grundzinsen, die
der Staat noch zu beziehen hat, und die er gewinnt,
aus denen er sich Schatze sammeln konnte, wann er
vurch sje 2 i i2 vom Hundert die ganze Entschädigung
decken kann; wollien wir es zngebcn? wollten wir zu-
geben, daß der Staat aus dieser unreinen Quelle der
«lten Feodallasten sich Schatze sammeln konnte?
Ware dieses in dcrt Grundsätzen der Stellvertreter
eines freien Volks? — Dieß, B. Repräsentanten,
verschwieg Euch die Majorität der Commission, dieß
hatte ich auf dem Herzen — dieß mußte ich Euch auf-
Hecken; nun habe ich mein Herz entlastet, jezt wasche

ich mir die Hände, thut nun, was Euch recht zu
seyn scheint!

Hub er würde nicht sprechen, wenn er sich nicht
gedrungen fühlte Rechenschaft abzn'egen von seinen
Gesinnungen.' er ist auch von dieser Kommission, und
bat die Ehre von der Majorität derselben Hu seyu, also
könne man schon zum voraus seinen Schlich vermuthen.
Carrard will nun die ZehenScn durchaus als Austage
ausstellen, und nicht als Schuld gelten lassen: ich be,
rufe mich hierüber auf die Grundsätze welche Carrard
selbst bei der ersten Behandlung dieses Geqenstandcs
äußerte, da er sagte: „Wir tonnen in Rnksichl auf
Eigenkhumsbestimmung nicht auf den Ursprung znrük»
gehen; der ist Eigenthümer, der rechtlicher W'ise, un>
-er dem Schirm der Gesetze gekauft hat,« (s. Revu»
blikancr S- IZ4-) so sprach Carrard vor vier Monas

und da sich seitdem die Grundsatze nicht gean»
oert habe» so bin ich aus diesen gleichen Grundsätzen
überzeugt, daß die zehndpflichtigen eigentlich nichts
als Auflage an den Staat bezahlt haben; oder besaß
Senn der Staat seine Zehenden nicht eben so rechtirch
als Eigenthum wie die übriger« Zehenddesitzer, welche
wir nach einstimmiger Meinung als rechtliche Eigens
thümcr entschädigen wollen? ^ daß hier und da ein»

zelne Zehenden ungerechter Weise auf neu angelegte
Pflanzungen gelegt wurden, ist ganz richtig -- allein
dieses sind einzelne ausgehvbene kleine Erscheinungen,
die doch warllch nicht den Gegenstand im Ganzeit dar»
stelle» wie er ist und ewig wahr wird es bleiben,
daß der Käufer vom zehudbarem Gut die Beschwerde
eben so rechtlich trägt als cr sein Eigenthum bcstzt;
also ist doch warlich diese Loskaufung welche vorges
schlagen wird, nicht übertrieben, um eine solche rechts

lich Angegangne Schuld gänzlich zu tilgen! — Weiter
spricht man von dem was jeder Kanton dem Staat
zum Opftr bringe; warlich diesen Kantonsgcist hatte
ich nicht mehr unter uns vermuthet, und gesezt auch
wir wollten so gegen eiiiandcr rechnen — bringen den»
die/en gen Kantone, welche an ihrer individuell«« Frei»
heil eingeschränkt, und mit Abgaben belastet werden,
während sie bisher nichts zahlten, nicht ein grösseres
Opftr als solche Kantone welche durch die Révolu-
tien nicht allein an politischen Rechten, sondern selbst
noch in ökonomischer Rnksicht durch Aushebung so

mancher Beschwerden gewinnen, und nun von aller»

Seiten gewinnen wollen? Zugleich ruft man in« Na»
men der Bewohner der reichen Weinberge am Zür»
cher See und Lemun, die Großmuth der übrige» Be,
wohner Helvrtieris auf. weil sie bis jezt so belastet wa,
ren; allein könnten nicht eher diese an die Großmuth
jener appelliren, und sagen, wir haben bis jezt nichts
bezahlt, und werden nun dem Staat zum Ovftr in
Zukunft bezayten, allein befreit euch zuerst aus Liebe

zur Freiheit, die ihr nun auch errungen habt, von der,
Schulden die ihr gegen den Staat auf euch tragt.
Aber überhaupt betrachtet, ist denn die Revolution nue



flà- den Vcukel gemacht, da'wir immer nur von dem

Geldvortheil den die Revolution der oder dieser Ge-
gend vorzugsweise verschaft, prcchen? Sollt.u wir
nicht weid mehr auf jene uiischazbaren Vortheile die
sie uns gewahrt/ die der Freiheit und die der Gleich
hcit der Rechte, sehen und dieselben gehörig schätze»?
Lassen wir also solche Abrechiinngen und handeln wir
für das ganze Volk/ ohne solche Parlikularrükstchcen
zu beobachten/ und ich weiß es, unser ganzes Volk,
von« Ausstich der Rhone bis an den Bodcnste, und
von der Spitze des Gotlhards bis z.un Hügel von
Er. Margrechen wirb zu unsern Verrichtungen ein
freudiges Am.n rufen! Fester Gruudsaz ist es also,
die Fehendeu sollen abgeschält, und die Zehendeigen
thüiner entschädigt werden! Wer soll nun e ni schabn

gc»? Der Staat schenkt seine Zehcnden, nnd er sollte
noch die Entschädigung auf sich nehmen.- hoil was
uns hierüber der Mann sagt, welchem wir lezte Woche
ganz emmüthig das Zutrauen des großen Raihs zu

sicherten: »eS ijt um desto wichtiger, daß bei dieler
Rechnung nicht zu wenig heraus komme, weil der
Staat unmöglich mit einem Theil Vieles ÄuSkauss be-

lastet werden kann, ohne in die größte Verlegenheit
zu kommen. Es ist bereits vom Direktorium m dem
Fi'ianzplan richtig bemerkt worden, daß das starke

Deficit nur durch Annahme von veränderten Grund-
satzen über die Aufhcbnngsarc der Zeheuden, in Ver-
biudnng mit ander» zwekmässigen Mitteln gedekt wei-
den kaun: sollte dieses Deficit nicht getilgt werden
können, so würde das ganze Volk durch die außeror-
deutlichen Mittel, zu denen man dann seine Zuftuchc
nehmen müßte, weit härter- gedrükt werden, als wen»
nian den Zchendpfltchligen einen so maßigen Anskaus
auflegt," und eine solche Erklärung sollte uns ntchi
genügen? oder sollten nun diejenigen, welche vor ei

nein halben Jahrtausend sich frei schlugen, und also
d e Macht in Handen hatten, aber dessen ungeachtet
sich von diesen gleichen Beschwerden loskauften; soll-

ten diese nun auch noch die Last tragen helfen weiche
durch gänzliche Befreiung der noch beschweiten Theile
auf sie zurükfallen würde? wäre dies den Grundsätzen
der Gerechtigkeit und der nniimehrigen gänzlichen Ver
tinigung angemessen, die zwischen unS herrsch n soll?
Wenn aber dagegen die Zehendpfiichtigen auch noch
bedenken, wie sie sich gerne vor einigen Jahren mit
dem z oder 4'achen dieser Summe losgekauft hätten,
sollten sie litcht diese vvrgeschlagnen 2 1/2 p. C- gerne
selbst bloß als Trinkgeld geben, für die frohe Both,
schaft welche sie von der Aushebung des Zeheuden er-
halten werde». Man spricht uns von der Beschwerde
welche der Arme hierdurch erhält — warlich der Arme
der ein Feld von 1000 Franken bestzt, wird sich nicht
so sträuben die gcfodcrten 25 Franken zu bezahlen, als
der Reiche sich sträuben wird, für sein 100000 Frau-
km werthes Land 2500 Franken zu liesern! — Uebrll
gens aber, da man für die Armen so sorgfältig seyn

will, 5, mache ich den-Antrag, daß die reichen Grund?
c.-^eulhümer z, die mittelmäßigen 2, und die Armen
nur i vom Hundert des W'-Nhs ihrer Gücer dun
Vatcrnuide zum Dpser bunge» wollte man dieses so

naturliche Verhältniß nicht annehme,-, so klage ich uns
2 p. C. statt des Majorilettsgulachtens an, aus Grün-
den, welche das Fn.aiij'ystiis angehen, und die incht
h-er öffentlich erklärt werden könn n.

Arb solgt, laut ftsnnl Grundsätzen, die er nicht
anS der Lust gegriffen zu sey» glaubt, dein Major»
laisgurachtem

S eh tnp p sagt, um die Feodallasten z» kennen,
muß man gc seihst getragen haben, daher stellt euch
den belasteten zehndbaren Landmann i» seiner zffaiil-
iiiensinkeudeii von Gerathe entblößten Hütte vor, mit
seinen magern hnngeigkn Kindern in Lumpen geslei-
der, von einer ungesaizr.cn Kost genährt, und wie dann
der sto.ze Zchubbesttzer ihm seine Federung macht,
-hu zwing: jeuie Feuchte früher und wohlfeiler zu ver-
taufe», oder wenn dieses nicht genügt, ihn gar mit sei-

ue» Kindern von Haus und Hos rreidt, daß dieser
Elende im Elend versinke» muß. Stellt euch, B. Re-
peasentnnten, dieses Gemählde lebhaft vor, und ich
ochse ihr werdet dasselbe nicht in Ausübung bringen
wollen, daher stimme ich für 1 igz p. C. Loskansuiig.

La c 0 ste glaubt, der Zeheuden, er möge nun an-
sanglich gewesen seyn was er wolle, sey jezt Eigen-
rhum, und jeder habe ihn freiwillig übernommen, da-
her summt er sur 2 p. E. Loàffnng.

Hartmann kann durchaus nicht den Zehcnden
als eine rechrmastige Schuld ansehen, sondern als eine
Abgabe, die dazu bestimmt war, die müßigen Geist!»
chen in ihrem Müßiggang noch behaglicher zu ceuah-

reu; dah«r stimmt er mit gutem Gewissen für die

Mmvruat.
Ear mintran dankt beiden Theilen der Kom-

iiuffwn fur ihre sorgfältigen Euiivitlungen. in solchen
Umstanden glaubt er, müssen alle Theile etwas zum
allgemeinen Bedürfniß beitragen, und bieseS findet
er genau in dem Masoriräisgulachten beobachtet: der
Staat opseer seine too Millionen ans, die er an Z"
henden bestzt der Zehendbesttzec wird nun zu einem
mäßigen Maasstab emsch-ädigt, und der Z.hndpst-ch-
uge bezahlt eine mäßige Summe für seine Befreiung.
Tünch die Verschiedenheit der P.eise zwischen den

zehndbaren und den zehendfreien Gütern, beweist er,

daß der Zehcnden gegenwärtig ein wahres Eigenthum
sipz denn wie könnte er emè Abgabe ftm«, da der

Zeheubpst'chtige mn Gut, dieser ans ihn« hast »den

Schuld wegen wohlfeiler kaufte Er stimmt für 2 p. C-

nberzeugr daß die wahren PacLioten diese Summe
gerne bezahlen werden; fteilich w.rdei« die Patrioten
ans Jntcreff, darüber schrei, n, aber dieß rührt l?»
Nicht, weil di-se nicht aufhören weiden zu schreien, bis

die Republik ihre liistcüieii Absichten befriedig! hat!
Die Fortsetzung im sog Skiff.



Der schweizerische Republikaner.
Zwei hundert und drittes S t ü k.

G eftzqebttnq.
Grosser Rath, 13. October.

(Forts etz ung.)

Graf glaubt, vor dem Mitleiden gegen die Ar-
wen musse die Gerechtigkeit noch vorgehen. Nun
giebt der Staat mit Freuden seine Zchendm hin, aber

natürlich müssen die Privatzehendenbesttzer, dieser

Schenkung ungeachtet, entschädigt werden, und war-
lich die Federung ist doch nicht zu groß, von den

Zehekidpflichtigeu nur diese 28 Millionen, start der
schuldigen 128 Millionen zu fodern. Unser Volk à
den Alpen hat sieh ohne Hilfe einer fremden Macht
frei geschlagen, glaubte aber deswegen nur Freiheit
der Rechte, nicht efteiunz von ftenvillg übernomm-
nen Schulden erhalten zu haben, und zahlte die Feo-
dallasten lange noch fort, bis es sich endlich ganzlich
loskauft, und zwar in vollem Werth smwr Schuld,
nicht in einer so maßigen Taxe, wie man von den

jczigen Zehendpsiichtigen fodern will. Man ruft mssre

Großmuth an, weil wir in den Bergen nichts zahlen,
aber unsre Berggnter sind auch theuer, vielleicht so

theuer wie im Leman und werden also so gut wie
jene zu zahlen haben ; wollte man das so mäßige Ma-
joritatsgutachten nicht annehmen, so wurden wir
die Lsskaufungssiunuie, welche wir bezahlten, 'um
uns von den gleichen Beschwerden zu befreien, vom
Staat zurukfodcm, um der Gleichheit gemäß mit
unsern nunmehr durch Schenkung fteigewordnen Bru-
dem gleichen Rechtens zu seyn!

Nuce, statt zu entwiklm und über den Zehendeu
zu philosophirm, will beichten, und sagt, daß er be-

kenne, seit dem Monat May weder reicher no y wuser
geworden zu seyn, höchstens etwas eigensinniger, venu
er glaubt immer noch, Zehenden seyen so gu-c Eigen-
chum, als sein Hut Eigenthum ist — (Ear tier ruft
ja, aber auch eben so schwarz) — denn die Zehendeu
sind ja eben so gut in die Hunde der jezigen Besitzer
gekommen, als dieser Hut mein geworden ist; ich
hörne diesem grossen Kampf mit Aufmerksamkeil zu,
ohne aber anders ubcr die Sache belehrt worden zu
seyn, denn erst sah ich, verzecht mir, daß icy in mil.-
tauschen Bildern rede; ich war Soldat! — erst sah

ich die leichten Truppen von beiden Seiten sich an-
greifen und lange ohne wesentlichen Erfolg unter sic

scharmuziercn; dann kam ein Mann von Kraft, ho.
einen Sturmbsk empor und rennte damit sogleich der
Festung das Thor ein; nun kam ein feines Mannchen
«nd schlich sich durch das geöffnete Thor, um

durchsuchte mit einer erstaunenden Sorgfalt alle Win-
kel der Veste, und ließ auch keinen unberührt; end-
lich verschaffe sich dieses Männchen einen Tiegel und
analisirte so ant alles Aufgefundene in seinem Tiegel
durch, daß ich endlich nichts mehr als das traurige
tbgiur nioimiuin darin übrig sah! — ich verlasse also
wieder die Allegorie, und höre sagen, ja, aber die
Oligarcheu besassen alle diese Feodalrechte — Jiw
wißt es, ich bin kein Freund von diesen gnädigen
Herren! aber ich frage euch, ist denn das, was die
Oligarchm besitzen, und das, was der Staat unker
den Oligarcheu besaß, weniger Eigenthum als ein
anderes/ Welter spricht man uns von den armen
Bauern und ihren grossen Beschwerden; nun ja, aber
wir müssen fur alle Staatsbürger sorgen, und die
armen Bauern, weiche nichts haben, werden auch
wenig bezahlen müssen, tteberhaupt aber habe ich
schon einmal gesagt, ich glaube, der Zchmdherr habe
einerseits recht, anderseits aber unrecht, und so auch
der Bauer; daher ware das billigste gewesen, zu thei-
im, da nun aber die ConimWoii noch etwas billige-
geres vorschlagt, so folge ich dem Mâjoritatsgntàch-
cm, oder weil Hubcrs Vorschlag vielleicht beide Theile
vereinigen kcnnce, so folge ich diesem, insofern er

für ausfuhrbar gehalten wird.
M arc ac ci findet, es wäre schweb, nun noch

etwas Neues zu sagen, doch will er's versuchen; er
kennt zwo Pflichten, eine vollkommene und eine un-
vollkommene, die erste heißt Gerechtigkeit, die
andere Mildthätig keir — kommen beide in Streit
zusammen, so soll die erste immer den Sieg erhalten.
Nun sind doch wohl die Zehenden jezt wie sie sind,
und wie sie von jedermann übernommen worden sind,
eine Verpflichtung, und da laut obigem Grandsaz
keiner die Schuld eines andern tragen nnd ubernch-
mm soll, so sehe ich nicht, warum der Staat, der ja
ans allen Staatsbürgern besieht, die Schuld über-
nehmen sollte, die einzelne Bürger zu entrichten schul-
dig ',nd Zur Beantwortung Earrards fragt er, wo
den» der Schlüssel zu der Kiste sey, in der geschrie-
bcn steht, daß die Schulden nicht bezahlt werden sol-
lens Aus allen diesen Gründen stimmt er für das
Majoritatsgulachtm, und wurde gerne fur Huber
stimmen, wenn er seinen Vorschlag fur ausführbar
halten kr nute.

Bourgeois glaubt sich und seinem Volk schul-
mg zu seyn, seine Meinung freimüthig zu sagen: mall ^

solle die Zehendm als eine Schuld aufstellen, aber
sartün fsdert man dcn i nicht ganzliche Loskaufung,
wenn dieses wahr ist/ com weil es eine Auflage ist,
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die man nicht abkäuftich machen kann. Im Leman
war jede Schuld ablöslich, nur diese Fcodalrechre
nicht, weil sie immer als eine Auflage betrachtet wur-
den. Der grosse Rath selbst hat den gehenden als
eine Abgabe erklärt, wie hotte er sonst die diesjährige
Zahlung des Zchcndcn einstellen kennen, da er ja
selbst über den Antrag einer Commission zur Einfiel-
lung des Rechtstricbes, zur Tagesordnung gieng, und
damit bewies, daß er das wahre Eigenthum nie be-
rühren wolle? Freilich werden durch'die Aufhebung
der Zchcndcn einige Eigenthümer beschädigt werden,
aber wo ist eine Revolution, die dieses nicht bewirkt,
und waren nicht die Laudlcute bisher immer unavshör-
lieh beschädigt durch diese ungerechten Abgaben? ich
stimme also ganz dem Müwritategutachtcn bei!

Pellegrini sagt: Unser Volk in frei geworden,
warum sollten denn nicht die lurmmischen, schrcklich
drückenden Fcodalabgaben abgeschaft werden? Unter
den vorhandenen Zehendeu sind einige wahre Abga-
den, andere hingegen wahres Eigenthum; erstere muss
sen nach allen vernünftigen Grundsätzen ohne einen
Heller Entschädigung abgeschaft werden, sur dicjcni-
gen hingegen, welche durch Uebcrgang von einer Hand
in die andere zu Eigenthum geworden sind, stimme
ich dem Majcritàtsgì iachrcn bei.

Akermann würde gerne dem Majcritatsgutach-
icn beistimmen und die vorgeschlagncn 2 ij2 p. Ct.
selbst auf 4 erhöhen, wenn man dann die gleichen
Grundsätze auch auf die Grundzinse auedehnen wollte,
Senn diese sind in einem großen Theil Hclveticns
noch weit drückender als die Zchcndcn selbst. Ueber-
dem sind unter diesen 28 Mili.oiicn auch die Zchcndcn
für Kirchen und Armenanstaltcn nülbeariffcn, da doch
diese ganz von der Mas-e aller Swatèbi rgcr erhalten
werden sollen. Die Grundzinse sind übrigens kein
rechtmäßigeres Eigenthum als die Zchenden und soll-
ren also auf gleiche Art behandelt werden, denn die
meisten sind nur durch Ueberret» ng von Ceirc der
Geistlichen, wegen eingesagter Furcht vor dem Teufel,
aufgelegt worden; zudem sind in den Berechnungen
des Ministers die Zehende», welche Helvetic« im Aus-
lande besaß, ausgelassen worden; aus allen diesen
Gründen stimme ich für 1 is2 p. C. Loskaufung.

Schwab stimmt Akermann bei, weil er nicht
will, daß der Staat aus den ihm noch bleibenden
Grundzinsen sich Schätze sammeln könne.

Geynoz glaubt schuldig zu seyn, seinen Commi-
senten zu zeigen, daß er nicht daran schuld ist, wenn
sie nicht cmlastet werden von der ungerechte» Be-
schwerde des Zchenden, und stimmt für das Gntach-
ten der Minorität, indem er glaubt, der Staat würde
weit mehr verlieren, wenn die Landbewohner zu sehr
belastet würden, als wenn er einige dieser Millionen
auf sich nimmt.

Euter sagt: Es sey mir auch erlaubt noch ein-
«al über den Zehnten zu sprechen. Das erste mall,
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als es über diesen Gegenstand zur Sprache kam, hatte
ich die Ehre euch meine Gedanken vereint mit der

Meinung eines der grasten Philosophen, des Abts
S icy es, vorzutragen, und ich vcrstcyre euch, baß

ich dieselben unterdchcn um kein Haar breit gemi-
dcrt habe.

Ich habe euch gesagt, daß die Abschaffung des

Zehnten mehr eine Revolurionsmaßregcl, als eine Fi-
iianzspelulaiion sey: daß zwar die Revolution, welche
so giuklich unserm Vaterland erschienen, daß unsre

Konstitution, ja daß jedes System der Freiheit und

Gleichheit, alle Lasten auf ewig verbanne, die

gleichsam wie Kerlen auf der Erde liegen; allein ich

habe auch gesagt, daß, wenn das Wohl deck Staats
die Abschaffung solcher Lasten erheische, dieselben nie

anders als mit dem Beding des Ersatzes gegen den

rechtmäßigen Besitzer sollen abgeschaft werden, und

dieses wiederhole ich feierlich — ich wiederhole es
daß ich selbst die Freiheit nicht will, wenn sie nicht
mit Gerechtigkeit gepaart ist!

Diesen vSaz erleunt unwe Constitution selbst, in-
dem sie in dem so oft angeführten 13. §. die Abkauft
lichtcit solcher Lasten anerkennt, indem sie im y. §.

daS Partikularcigcmhum in Schuz nimmt, und nir-
gcnds vom Verschenke» desselben spricht. Nun
ist aber dieses ein offenbarer Eingriff in das Partiku-
larcigcnthum, wenn man verlangt, daß der Zehnte,
den ich als eine Schuld, und nicht als eine Auflage
ansehe, gleichsam um nichts solle losgekauft werden.

B. Repräsentanten, ihr erwieset mir biedahin die Ehre,
und hieltet m.ch wegen der Warme meines Ausdruks,
für einen Dichter; ich will euch beweisen, daß ich

auch etwas von Mathematik, Philosophie und Ge-

schichte verstehe. Wenn wir also ein bischen rechnen

wollen, so werden wir fnden, daß jeder, der bisda-

hin den Zehnten bezahlte, im Grund sehr wenig be-

zahlt hat: Er hat deswegen sein G'-undstuk wohlfeiler
gelaust, und die Summe der Zehnten ist weiter nichts

als das Produkt derjenigen Summe, die noch zu dem

wahren Werth des GrundstuiS geschlagen werden

muß.
Aber da wendet man ein, die 2 1^2 p. C. betra-

gen weit mehr als die Entschädigung bedarf: der ar-

me Landmanil muß also diese projektierten 2u Millie-
neu allein tragen, es wird viel Uebcrschuß seyn, der

Staat soll aber keine Schätze sammein. Daraus ant-

Worte ich:
1) Zweifle ich sehr daran, ob diese 2 1^2 p. C.

dem Staat ganz genügen werden, weil viele Zehnten

auswärtigen Eigenthümern gehören, die mit eine»

bloßen Entschädigung schwerlich werden zufrieden seyn-

2) Aber gesezt auch, es fände sich ein Ueberschuß,
kann dieser nicht wohlthätig wieder auf die ärmere

Klasse der Bürger zurnkfiießen? kann er sich nicht aus

eine heilsame Art auf die mannigfaltigen Zweige der

Erziehung verbreiten? und ist es denn ein so grosses
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Uebel, wenn ein aufkeimender Staat mehrere Hülfs-
quellen hat?

Allein der Landmann soll diese nicht einzig
hergeben, alle Abgaben sollen gleichmaßig ans jede
Bürgerklasse vertheilt seyn. Gut, ich fliehe diesen Caz
nicht! Ja ich gehe noch weiter — Hatte der Staat
1000 Millionen nothig, nie wurde ich zugeben, daß
nur ein Heller auf eine unrechtmäßige Weise dazu
hergeschasr wurde; dieses ist aber hier nicht der Fall,
und ich frage euch, sollen alle Burger HelvetienS diese
Schuld abtragen helfen, wahrend dem sie nur die
Zehndschuldigen angeht, die jczt mit 2 is2 Jahrs-
zehnten (was ich fur einmal zugeben will) sich fur
alle Zehnden loskaufen? sollen diejenigen, die nichts
mehr schuldig sind, sollen die Partikularen, sollen die
sogenannten kleinen Kantone, welche sich von
ihren Zehnten schon lange losgekauft haben, eine
Schuld tragen helfen, die sie nichts mehr angeht?
Wahrlich ich müßte mich sehr irren, oder es ist hier
der Ort, an die Gerechtigkeit, "an diese Tugend zu ap-
pellieren, die immer ein Hauptzug im Nationalcharak-
ter der Helvetier war?

Ich frage euch alle, die ihr mit so viel Warme
einen gewissen Plan vertheidigtet, weil er auf das
Bedürfniß des Staats, auf Billigkeit gegründet
war, warum sträubt ihr euch gegen diesen, der so
sehr auf Gerechtigkeit gebaut ist? Ihr habt das
Beispiel einer grossen Nation vor Augen, die es mehr
als einmal bereut hat, daß sie in einer sturmischen
Nacht alle Feudallasten unentgeltlich abschafre, und es
ifl eben so schon in Frankreichs Reue, als in seinen
Tugenden und grossen Zügen sich zu spiegeln.

Ich könnte hier schliesset,, denn ich glaube euch
genug gesagt zu haben. Aber ich mochte »och ein
Wort zu unsern Freunden aus dem Lcman sprechen.

Carrard fragt, was das Volk gewönne, wenn
es von der einen Seite sich von, Zehnden loskaufen
und von der andern dennoch die neuen Aufläget« be-
zahlen müßte? Ich antworte: Das Volk soll nie auf
Unkosten des Eigenthumsrechts und der Gerechtigkeit
gewinnen; und — hat bann die Freiheit so wenig in-
nern Werth, daß man sie allein nach einem sinnlicben
Maaßstab berechnet? sieht man nur auf das, was
man geben muß, um die Staatsmaschine im Gang zu
erhalten, und nicht auch auf das, was man dafür
genießt? Ist es denn eine Kleinigkeit von seines glei-
chen regiert, mit gleichen Rechren zu seyn? genug
davon. Aber hart und bitter scheint mir der Vor-
Wurf, den man den kleinen Kantonen so oft
macht, weil sie uns nicht so viel Geld als andere brin-
gen. Hier appelliere ich an die Geschichte, und sage
laut: Alle Gebirgsvölker der Erde waren von jeher
und sind noch besser und tugendhafter als die Flächen-
bewohner, und haben sie igleich weniger Geld, so ha-
den sie doch mehr innern Gehalt und niehr Charakter
als diese. Ueber ein Jahrtausend lag die Sklaverei

r

auf dem Menschengeschlecht, da regten sich unsre Vá-
ter in diesen Gebirge», gewekr vom heiligen Frei-
heitsfeuer, und zündeten von neuem wieder den Fun-
ken zum wohlthätigen Licht an, an welchem sich Jahr-
Hunderte lang die Menschheit wärmte. Wenn gleich
Frankreichs grosser Genius sich höher schwang, und
die Vernunft inniger mit der Freiheit paarte, so sind
jene Gefühle, ohne welche vielleicht die neue Freiheit
nicht einmal batte aufleben können, nicht weniger
schön, und von ihnen belebt, sagt der unsterbliche
Rousseau, den ihr doch alle verehret, erhalte die
Demokratie für eine Regierung der Gölter.

O ich freue mich so inniglich, wenn ich einige
Monate ans unser volitisches Leben zurükblicke, wie
sehr wir alle in dieser Zeit an Mvralltat und Gerech-
tigkeit fortgerukt sind. Betrachtet z. V. nur euer«

Patriotenrappvrt — wie schr sticht er nicht vom
erstcrn ab, und zeichnet sich durch schöne Gerechtig-
keitslicbe aus. Laßt uns diese Tugend eben so gut
auf das Eigenthumsrecht anwenden.

Oder fühlt ja einer diesen heiligen Trieb nicht,
ist er nicht von ihm beseelt — er geye hin zum hei-
ligen Grntli, zu diesem Frecheitsaltar unsrer Vas
ter, und beben, schaudern wird er, wenn er eine«
unrechten Gedanken denken will.

Meinem Freund Secretan «nach ich zum Schluß
nur noch eine Bemerkung. Er fragt, indem er gleich-
sam an imsern Verstand appelliert, wie es komme,
daß wir in Arau 1^2 p. C. und hier 2 1)2 annahmen?
darauf antworte ich kurz: Es ist dem Mensche»
erlaubt, besser und weiser zu werden!

Elm ling er glaubt es sey denen, welche dea

Zehenden zu tragen haben, ziemlich gleichgültig wie
er entstanden sey, sobald sie ihn zu zahlen haben,
obgleich er versichert ist, daß derselbe eine Abgabe und
nie eine rechtmäßige Schuld war, den» woher käme

sonst das Recht das neu urbar gemachte Laud mit
!dem Zcbendcn zu belegen, welches immer geschehen

ist: er glaubt der Minister stelle den Staat als m
arm, und die Zehenden als zu stark auf, und es sehe

beinahe aus, wie wenn das Finanzwesen die Zehenden
hcurachen müßte, so sehr wikle man die,e beiden Ge-
genflande absichtlich durch einander. Man spricht
sinnier davon die ehemaligen kleinen Kantone hatten
sich losgekauft, aber wo ist denn das Geld, das sie

dafür bezahlt haben? Er stimmt für 1 HZ p. C. Los--

kaufung uud will wenn diese nicht genügen sollten,
nachber noch etwas nachholen lassen.

Augsburger will auch entschädigen, aber nach

dem ursprünglichen Werth wie man jezt allenfalls den

Zehenden auschlagen möchte; er stimmt Ackermanns
Bemerkungen bei und glaubt jede Gemeinde soll ihre
Armen selbst erhalten, aber nicht die liederlich Armen,
welche nicht arbeiten wollen: er stimmt für l i.i» p. C.

Kaufmann stimmt aus den schon hinlänglich
angeführten Gründen, und weil der Zehenden der
vierte Theil des reinen Einkommens ist und laut den



Gesetzen kein grösserer Zins, gefodert werde» kaun alsl
5 p. C-, dem MinoritatsgutaÄzten bei. i

Kühn sagt: In einer der fruchtbarsten Gegenden
Hclvetiens lebte vor wenigen Jahren ein ehrlicher Land-
mann. Er besaß zwei Güter, gleich an Gr ßeuiidAbtrag;
jedes derselben mochte ungef..hr fl. 10,000 werth seyn.
Aber das e ne war zehendpfiichtig, das andre nicht.
Nach dem Tode des Vaters theilten sich- seine zwei
Sehne in diese Güter-, der allere übernahm das freie
Gut, der jüngere das belastete.

Der jüngere Bruder sagte aber zum altern: Mein
Gut ist ein Fünftheil weniger als das deinige, das
heißt bloß st. 8^6 werth; die Abgabe des Zehendens
nimmt den fünften Theil seines reinen Ertrags hinweg.
Es ist also billig, daß du mir den Minderwerrh meines
Erbtheils vergütest. Du bezahlst mir fl. 1000 und
unsre Erbsporkioncn werden gleich seyn.

Der altere Bruder fand diese Forderung gerecht;
er bezahlte die geforderten fl. 1000 seinem jüngern Bra-
der. Jeder derselben besaß ein Vermögen von fl, yooo
in liegenden Gründen, als die Revolution ausbrach.

Nun beschlossen die Gesezgcber, die Zehcnden auf-
zuhcben. Der Staat schenkte die seinige» dem zc-

henbpflichtigen Landmann, ungeachtet sie ein Kapita-
von mehr als yc> Millionen Franken betrugen. Er
verpflichtete dieselben bloß, die Privateigenthümer sol-
cher Zehenden zu entschädigen. Die zu diesem End
erforderliche Summe betrug ungefähr 28 Millionen.
Man glaubte dieselbe decken zu können, wenn jeder
Zchendpflichtige 2 1H2 p. C. von dem Werth seiner
verzebendbaren Grundstücke bezahlte.

Der jüngere Bruder, dem dieser Beitrag ebenfalls
gefordert wurde, wollte denselben nicht allein bezah-
ken; er muthete seinem astern Bruder zu, ihm den-
selben tragen zu helfen.

Der altere Bruder fand diese Forderung sehr un-
gerecht. Er reciMte dem jüngern Bruder vor:. Daß
das Gut an und für sich, durch die Aufhebung der
Zehenden 2000 fl. mehr Werth erhalte, weil das
bisherige Recht des Zchendherrn, den fünften Theil des
reinen "Ertrags zu beziehen, von nun an ganz sein

Eigenthum werde. Das Gut sey ihm also von nun
an I00Y0 fl. werth.

Neun habe er das Gut nur um 8000 fl. über-
nommen. Sein Beitrag an die Entschädigung der
Krivarzehendbesitzcr betrage 250 fl. Er habe also
1750 fl. reinen Gewinn. Wie sich also seine Zumu-
thung mit der Gerechtigkeit reime, daß er ihm die
kleine Abkaufsuinme von 250 ft. solle ertragen helfen,
alldieweil ihn, den altern Bruder selbst, fur die 1000
fl. wodurch er den jüngern Bruder bei der Theilung
für die Uebernahme der Zehendpflicht entschädigt habe,
niemand schadlos halte t

Ja, sagte der jüngere Bruder, ich trete in deine
Berechnungen nicht ein. Die Constitution hat uns
beide gleich gemacht; und vermöge dieser Gleichheit
must du mir bezahlen helfen.

Der altere Bruder aber wollte nicht glauben, baß
ne.Gleichheit in etwas anders bestehe, als in derstl-
en Verbindlichkeit des Rechts fur Me. Er behaup-
ete: daß sein Bruder, verarge des Grundsatzes, der

Vieichheit selbst, verpflichtet sey, einen Vortheil, der

hm aliein und ausschließlich vor dem astern Bruder
zukomme, auch allein und ohne desselben Beihülfe zu

bezahlen.
Diesen Prozeß zwischen dem ältern und jüngern

Bruder habt ihr heute zu entscheiden, Bürger Rcprs-
sentante». Es fragt sich: Ob es gerecht sey, daß

diejenigen, die zehcndftcie Güter um den ganzen
Werth des Capitals der Zchendpflicht theurer erkauft
haben, als ihre zchendpflichtigcn Nachharn die ihrigen,
diesen lezteru die maßige Abianfssumme der Zchend-
Pflicht, die blos den achten Theil des wahren Zchend-
kapitals ausmacht, bezahlen helfen? Es fragt sich:

Ob ihr berechtigt seyn tonner, die erstem auch nur
einer zu vermuthenden Gefahr auszusetzen, daran
etwas bezahlen zu muffen? Ich behaupte,nein! und

schliesst: daß die Zehcudpfiichtigen 2 iw pr. Ct. zur
Entschädigung der Privatzehendbesitzer einrichten sollen.

Erla cher glaubt, über die ssosiaufung selbst sey

man einig, und nur über die Summe sey man ver-
schieden, und diese soll man endlich einmal durch das

Abstimmen entscheiden. Cartier will, ehe man üb»
den 4 §. abstimmt, über den i8 § abstimmen lassen,
indem dieser dem Grundsatz zuwider ware, daß der

Staat weder verlieren noch gewinnen solle,, weil durch
die Grundzinse der Staat gewinnen würde. Nssce
erklart, daß Cartiers Antrag keine Ordnungsmotieil
sey und foderc also Tagesordnung. > Es entsteht term).
Der Präsident sezt ins Mehr, ob Cartiers Motion
als Ordnungsmoricu angenommen werden soll oder

aber nicht. Die Versammlung entscheidet diese Nch
ston nicht annehmen zu wollen; hingegen erklärt die-

selbe nach Erlachcrs Antrag zum Abstimmen gehen

zu wollen.
Der Präsident sezt nach vielem Lerm nw

Stimmenmehr, ob man den Amrag der Majorität
der Commission, also 2 iw p. C. annehmen wolle,

oder aber nicht; nach doppeltein Summenzählen sin-

den sich 50 Stimmen fur und 50 Stimmen wider den

Rapport, also wird der Namensaufruf vorgenommen,
durey denselben wird der Rapport mit 54 Stimmen

gegen 53 angenommen. (Die Forts, folgt.)

V e k a n n t m a ch u » g.
Hie zu Vororrcituiig einer konstilutwiullcn PrusnnA

und Vervollkommnung der helvetischen Smato-
Verfassung, von dein helvetischen Senat niederge-

feste Kommission, ladet alle patriotischen Slagw"
burger ein, ihr dahin einschlagende Anssê
Vcmeilungen und Vorlchlage mitzutheilen

Im Namen und als Sceretaw oer Kom"uM"'
U ster l.

Luzern, ?6. October i?98.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und uftert
Mitgliedern der geftzzebendc» Räthe der helvetische» Republik.

Zweihundert und viertes Stük.
Vicrteö Quartal.

Luzern, Montaaö den 29. October 179s.

Mit dem 2o8kea Stuk des Republikaners ist das vierte Quartal desselben, und der erste
Band geendigt; Titel und Register dazu sollen unverzüglich nachgeliefert werden.

Von »un an soll jeder Band aus hundert Nummern, jede von einen« ganzen
Bogen bestehen; monatlich wird eine besondere Beilage, die die Uebersicht aller
in dem abgelaufenen Monat gegebenen Gesetze enthält, hinzugefügt werden; die
Uebersicht der Gesetze des MonatsQclober wird zu A ufang No vembe rs erscheinen.

Ma 11 abonnirt sich für den zweiten Band oder hundert Bogen mit 8 Schwei«
zerfransen, oder für 50 Bogen mit 4 Schweizerfrankcn in Luzern so.wohl alss in
Zürich bei dem Verleger Heinrich Geßner, oder bei jedem schweizerischen Post-
amt, so wie auch bei folgenden Buchhandlungen, in Bern bei I. A. Ochs, in
Basel bei E. Thurneiscn, in Schaffhausen in der Hurterschen Buchhandlung, in
Et. Gallen bei Hubcr und Comp. und bei Buchhändler Hausknecht daselbst, in
Winterthur bei Buchhändler Zieger, in Herisau bei. Buchbinder Schaffer, in
Glarus bei Buchbinder Freuler.

Bekanntmachung.
Die zu Vorbereitung einer konstitutionellen Prüfung

und Vervollkommnung der helvetischen Staats^
Verfassung, von dem helvetischen Senat niedergc-
sezte Commission, ladet alle patriotischen Staats-
burger ein, ihr dahin einschlagende Aufsatze, Be--
mcrkuugen und Vorschläge mitzutheilen.

Im Namen und als Secretar der Commission,

^ U st e r i.
Luzern, z6. October 1793.

Gesetzgebun g.
Grosser Rath, 17. October.

(Fortsetzung.)

schaft, um mir wieder die Sprache zu geben ; hierdurch
wird vorgeschlagen, die traurigen Folgen der bisherigen
hartnàkigen Religionsverschiedeiiheit so viel als mög--
lich zu heben; er hoft, daß es keiner weitem Berathung
bedürfe, um dieser Bothschaft sogleich zu entsprechen,
indem die etwelche Verschiedenheit in den Formen,
unter denen wir Gott anbeten, keine Verschiedenheit
in den Rechten bewirken soll.

Hub er stimmt Secrctan bei, und host der Ein-
wurf, den man allenfalls machen könnte, daß dieses
Gescz rükwirlend sey, werde nicht angenommen werden,
weil die Gewissensfreiheit uneingeschränkt seyn soll, doch

fragt er, da die Bürger, welche die Religion ander-

ten, meist nicht die besten sind, ob es nicht zwelnräßig
ware, ein Zeugniß ihrer guten Aufführung von ihnen
abzufodcru, ehe man sie wieder in diejenigen Rechte
einsezt, die sie allenfalls vcrlohren haben mögen?

Das Direktorium übersendet eine Botschaft, be- Anderwerth stimmt Secretan ganz bei, glaubt
treffend diejenigen helvetischen Bürger, welche um aber in Rükstcht dcv Wiedereinsetzung in das vorig«

bürgerliche Rechte und Vermögen, sey doch eine nähere Bestimmung noth-

(â ist bereits abgedrukt wendig, und daher begehrt er für diesen Theil der
Bothschàft Verweisung an eine Commission.

Rclizionsandcrmig willen,
Eigenthum verloren haben,
im iyz. Stuk.)

Eeere ran sagt: mitten in dem Kummer über
den vorigen Beschluß bedürfte es einer solchen Both-

Nuce dankt besonders dem Verfasser unsrer

Constitution für den § derselben, welcher keinen Unten
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schied zwischen den verschiedenen Religionspartheien
gestattet, allein dessen ungeachtet kann er dieser Both-
schaft nicht beistimmen, weil die Zeit der Rukwirkuug,
in Rnksicht der Wiedereinsetzung in das Vermögen,
nicht bcjiimmt ist, und auf diese Art die größten
Streitigkeiten und Nechrsoerwiklnngeu entstehen könn-
ten, daher fodcrt er über diesen Gegenstand eine Com-
mission. — Anderwerths Antrag wird angenommen
und in die Commission geordnet: Kühn, Sccretan,
Custor, Pozzi und Zimmcrmann.

Auf Cartiers Antrag soll die Salzcsmmissisn
ehestens Rapport machen.

Senat, lg. October.
Präsident: Bay.

Der Beschluß, welcher die Aufhebung der Gesetze,
die den Sequester der Guter der Entleibten ausspra-
chen, enthalt, wird zum zweitenmal verlesen. — Man
ruft von allen Seiten zur Annahme. — Augustini
rühmt zwar den Grundsaz, welcher will, daß nicht
Unschuldige, Schlachtopfer für die Schuldigen seyn
sotten; allein nicht minder rühmt er den Grundsaz,
der in allen wohl polizirteu Staaten angenommen ist,
daß die Laster sollen abgehalten werde». Wenn nuu
die Strafe der Güterconfiscirung, weiche man au she-
ben will, vom Selbstmord abHalt, so kann er unmsg-
lich zu der Resolution stimmen. Wer wollte auch
beistimmen, daß der Hochvcrracher dadurch, daß er
zu seinem ersten Verbrechen noch ein zweites hinzufügt,
von der Strafe befreit würde? Auch könnte leicht der
vorliegende Beschluß durch individuelle Falle veraistaßt
worden seyn, und dadurch dem Staat Güter entzo-
gen werden, die ihm vermöge älterer bestehender Ge-
sehe wirklich schon fallig waren; er stimmt daher zu
einer Commission.

Muret ist ganz entgegengesezter Meinung und
begreift nicht, wie am Ende des igten Jahrhunderts
man noch zu Gunsten der Confiscationen sprechen
kann. Wie oft nicht, sagt er, ist es unmöglich, von
der Gewißheit des Selbstmordes Ueberzeugung zu
-erhalren; er führt Bcifpeile an, in denen irrig, ge-
mordete Personen für Selbstmörder angesehen wurden;
und was sind, fahrt er fort, die Selbstmörder fur
Menschen? wahnsinnige, kranke Menschen; sollen sie

gestraft werden, weil sich ihre Krankheit durch andere
Symptome aussert, wie gewöhnlich; er will nichts
weicer hinzusetzen; die Stimmung der Versammlung
war unzweideutig; jeder wollte zur Annahme aufstehen.
Craucr kann auch nicht Augustini beistimmen; wir
hatten durch Beifallzuruf den Beschluß annehmen sol-

len; wir habe« kein Recht, Anschuldige zu strafen,
damit Verbrechen vcrühtet werden. Lüthi v. Sol.
würde sich schämen, wenn wir uns noch lange dabei
aufhalten wollten; er bemerkt nur, daß überhalrpf
Confiscationen nie statt haben können. Ustcri Hatte!
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auch gehoft, ein Beschluß würde mit Beifallzuruf an-
genommen weiden, der uns selbst vor zwei Regie-
ruugsverbrechen bewahrt, die unter de» atteu Versai-
suugen statt fanden; das eine, durch welches sie

Selbstmörder, die tränke Menschen waren, strafen
wollten; das andere, die Confiscation des Eigenrhunis
der Unschuldigen schon tief gebeugten Hinterlaßnen.
Lang ist gleicher Meinung und hatte noch gewünscht,
daß sur die EKrc der Menschheit dein Beschluß ware
bcigesezt worden, solche Unglu.'iiche sollten furhin gleich
andern Todten ehrlich begraben werden. — Der Be-
schluß wird so gut wie einmuthig angenommen.

Der Beschluß, welcher über die Bitte des B.
Zwicker, Kt. Schass Hausen, der seit 22 Jahren daselbst
lebt, seinen Sohn in einer dasige» Gemeinde etabliren
zu dürfen, motivirt auf die Constitution zur Tages-
orduuug übergeht, wird zum zweitenmal verlesen.
Keller giebt dem Bittsteller ein vortheilhaftes Zeug-
niß und räch zur Annahme. Der Beschluß wird an-
genommen.

Der Beschluß, welcher einem V. Ulrich aus
Pommern eine Schweizcrbürgerin zu heurachm erlaubt,
ohne einen Hàathschein zu haben, der ihm mangelt,
wird zum zweitenmal verlesen. Lüthi v. Sol. be-

merkt, es sey wirklich heute ein Beschluß über de»

Zustand der Fremden in Helveticn an der Tagesorv-
nung; durch diesen werden Heimachschenie ersoderlich;
nehmen wir nun den gegenwärtigen Beschluß a», s»

ist dieses eine Dispensation, die wir uns schon um
der Folgen willen nicht erlauben sollten. Der Bitt-
steller wird auch wohl einen Hei:nach schein erhalten
können, da solche in keinem polizirwn Staate verweb

gert werden. Er tragt Vertagung an, bis die Frage
über den politischen Zustand der Fremden in Helvetic»
wird entschieden seyn. Zaslin ist in der Hauptsache
mit Lüthi ganz einverstanden, allein er weiß, daß

Hcimathscheiuc fur Preussen sowohl als Hessen in der

That schwer zu erhalten sind; nach den Grundsietzen
der dortigen Regierungen sind alle Einwohner ge-

bvhrne Soldaten, und es ist ihnen nicht erlaubt, sich

im Auslande zu etabliren. Er will den Beschluß ocr-

werfen oder die Entscheidung über die allgemeine
Frage abwarte». Angustini stimmt Luthi bei.

Gen hard ebenfalls; er Ware zum Verwerfen gerade
darum geneigt, '.veil in Preussen alle Einwohner Kriegs-
dienste thun muffen; es ist zu erwarten, daß daher

nicht nuzliche sondern mißvergnügte Menschen uns

in zu grosser Anzahl nach Heloetten kommen mochte».

Murer halt auch dafür, der Entscheidung dieses be-

sondern Falles sollte die Entscheidung über die allge-
meine Frage vorgehen; vertagen könne aber ber Senat
die Resolutionen des grossen Rathes nicht; er will sie

also an eine Commission weisen. Usteri stimmt für
bestimmte Vertagung, bis der Senat über die schon

in seinen Handen liegende allgemeine Resolution wird
entschieden haben. Dieser Antrag wird angenomme».
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allgemeine Resoluîion, gestern vom Senat sanc-k Der Beschluß n b or die Entschädigung der

ist. Kubli will verwerfen; weil gestern das allge-idie auch den frühern über diesen Gegenstand unter-
meine Gcsez gegeben ward, so würde er fur »nschil-isucbt bat, verweisen. Schwaller glaubt, der Senat
lich halten, heute die besondere Bewstlignuss zu eechei-îhabe bei der frühern Discussion über diesen Gegen-
len. Lüthi v. Evl. bemcrlt, das? die RefolunoniKand allgemein den Grundsgz.anerkannt, daß die ver-
entweder angenommen oder verworfen werden m:sse;Z»olgtcn Patrioten entschädiget werden sollen; man
fie verwertn kann man aber des gestrigen Gesetzes
wegen nicht; der arcs

k!Ntl UO ^

esse Raid ist an cc? Verwnmui'
der Kanzlei nicht schuld; er hat consequent gehandelt.
Mittel h o !; c r ist gleicher Meiunng. M u r c t erklärt

ummz; nähme man die Bewilligung an, so würde
daraus folgen, daß man auch hatte nicht bewilligen
keimen. Aaslin stimmt für Annahme; die Verwer-
fang konnte zu irrigen und für den Bittsteller kranken-
den Auslegungen am Wohnort des Bittstellers Anlaas
geben. Lang ist gleicher Meinung. Der Beschluß
wir angenommen.

Der Beschluß, welcher auf das Considérant eines
früher» Beschlusses (daß es jedem Hclvctier erlaubt
seyn musse, auf eignem Boden Häuser zu bauen) gc-
stüzt, die Bitte des B. Duqueni ans eignem Grund
und Boden ein Haus zu bauen bcwilstgr, wird zum
zweitenmal verlesen. Lnthi v. Hol. findet, es sey
dwj: eine nene Art Beschlüsse, die sich auf die Erwa-
gnngsgnmde früherer Beschlüsse stützen; da die Erwà-
gungsgrunde nie einen Theil des Gesetzes ausmachen
kennen, so scheint ihm der gegenwartige Beschluß ver-
werfiicd; weil indeß der Grundsaz sehr richtig ist, so

tragt er auf motivirte Annahme an, weil nämlich der
Senat den Grundsaz auch selbst anerkenne. Usteri
rath zu einfacher Annahme; die Motivirung scheint
ihm sehr überflüßig, da es auf eins herauskommt,
ob der große Rath sich auf das ältere Considérant be-
ruft oder dasselbe wirklich wiederholt. Lüthi v.
Sol. nimmt seineMemung zurük und pflichtet dieser
Auslegung bei da durch die Aufnahme des Erwa-
Nhugsgrunds in das Gesez selbst, der Grundsa; nun
Östlich zum Gesez wird und keine ähnlichen beson-
dem Resolutionen mehr nöthig sind. Berthol let
will verwerfen, weil sonst gefolgert werden könnte,
die Erwägungsgründe machen einen Theil der Gesetze
selost aus. P fy ffer unterscheidet Inhalt und Motiv
einer Resolution. Der Inhalt der gegenwärtigen ist
die ertheilte Bewilligung; auf das frühere Considérant
bezieht ,ie sich nur als Beweggrund; er will annehmen.!

habe den damaligen Beschluß nur verworfen, weil
er ein inconstitutionelles Tribunal aufstellte; ber ge-
gcmvärtigc weist die Patrioten an die gewöhnlichen Gc-
richte; er räth desnahen, denselben sogleich anzunehmen.

Lüthi v. Sol. sagt, die incoustitukionelle Form
allein war nicht schuld an der Verwerfung des ftü-
Hern Beschlusses, sondern der Senat war der M eu
Hung, die ehemaligen Regierungen könnten nicht als
ganze Corps belangt werden und wenn Entschädigung
statt fände, so müßte das Vaterland solche leisten,
welches, wenn die Kassen der einmaligen Regierungen
noch vorhanden wären, keine Schwierigkeiten haben
könnte. Da er auch in dem neuem Beschluß Gründe
zur Verwerfung zu finden glaubt, so stimmt er zu
einer Commission. Crauer sagt, die Commission sei

in ihrer Meinung seiner Zeit eben so wie der Senat
selbst, getheilt gewesen; gewiß sey, daß einige ehma-
lige Regierungen sich, während die Revolution vorbe-
reitet ward, sehr gewaltsame Maaßregeln erlaubt ha-
den, daß im Waatlande und zu Stäfa besonders,
Grausamkeiten verübt worden, für die, wo nicht die
gesammte vormalige Obrigkeit, doch einzelne Glieder
derselben verantwortlich seyn müssen. Die vorliegen-
de Resolution überläßt nun die Untersuchung dem ge-
hörigen Richter; wir können unmöglich anders als
dieselbe annehmen, da wir uns durch das Gegentheil,
selbst zu Richtern in der Sache aufwerfen würden.

Schär bezeugt, daß es ihm leid thue, noch
einmal gegen eine Resolution über die Patriotcnenlì-
schadigung sprechen zu müssen; er hätte gewünscht,
daß die Patrioten seit der Verwerffung des ersten Be-
schlusses alles brüderlich vergessen hätten. Wo bleibt
der wahre Patriotismus, weun er will bezahlt seyn? —
Die Resolution erlaubt den Patrioten, ihre Lntfthä-
digungcn bei richterlicher Behörde zu suchen; er
wünscht ihnen Glük hiezu; sieht aber nichts Gutes
dabei voraus. Es scheint ihm besonders mangelhaft,
daß keme Zeit bestimmt ist, von wo an Entschädigung
statt finden kann; er glaubt der Anfang unserer Revo-
lution oder die Annahme der Constitution sollte die zn
bestimmende Epoche seyn. Er verwirft den Beschlug.

Mittelholzer stimmt Era wr'n bei und will an-
Zäslin ebenfalls. Der Bessslnß wird angenommen^ nehmen; er glaubt nicht, daß den Begehren der Pa-

Der Beschluß über Weinschenken und Wirth--!tristen aus eine kürzere, billigere und gerechtere Weise
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hatte geantwortet werden k'nnen. Wer Ansprüche

-na-cn zu können gia.bt, kann sie nun vor einem

conüttulioneüm, sachkundigen und gerechten Richter
machen; wer großmüthig seyn und in dem neuen gluk-
lichen Zustand des Vaterlandes seine Entschädigung
suchen und finden will, kann auch dieß thun.

Muret wundert sich, daß die ersten Grundsätze

über diesen Gegenstand, seit er zum erstenmal vor dem

Senat schwebre, so sehr sich geändert zu haben sehe!-

neu. Allgemein anerkannte man damals, daß den

vcrchlaten Patrioten Entschädigung gebühre und daß

die Urheber der Verfolgungen dieselben leisten müßten,
und alle Verwcrfungsgn'mde des damaligen Beschluss

scs bezogen sich auf Detail und Nebensachen; jezt da

man inder höchst einfachen Resolution keinen Detail
angreifen kann, will man jene Grundsätze streitig ma-

Gen. Wie ware es möglich, daß wir den Beschluß
verwerfen könnten? Eine Menge Bittschriften von Pa-
triotcn fnd uns zugekommen; alle verlangen Gerech-

lusteit. Wir sind verpflichtet ihnen eine Antwort zu

- cd m. Wie lautet nun diese Antwort? Sie verweist
sie'elben vor die ordentlichen Tribunale. — Wann sie

gereckte Foderungen zu machen haben, wollen wir ih-

neu nicht nur in denselben nicht entsprechen, sondern
ihnen auch den Zuwttt vor dem Richter verweigern;
sie asso geradezu vcrurthcilen, eine besondere Klasse

Geachteter aus ihnen mache», die auch nicht em-
ninl an einen Richter sich wenden durste? Wann sich

jemand an den Erwàgungsgruiiden der Resolution
flössen sollte, so sind ja diese es nicht, die wir anneh-

men, und was könnten dieselben auch unannehmliches
enchàn? Es ist ja von keinerlei Strafe, sondern

einzig von Schadenersatz die Rede; wann wir auf der

einen Seite einen alten dürftigen Greisen, der durch
aransamcs Gefängniß seine Gesundheit eingebüßt Hai
und auf der andern den Urheber seines Unglüks, noch

in Ueberfiuß und Luxus schwimmend sehen, ist es dann
so unbillig, daß dieser leztere jenem von seinem Ueber-

ttnsse etwas abgebe? Rein; unmöglich können solche

Grm'ds tze im Senat Eingang finden; er stimmt zur
Annahme des Beschlusses.

Lang ebenfalls; er muß aber Schar antworten,
der will, daß die verfolgten Patrioten alles ihr Un-

recht vergessen, während ihre Unterdrücker in Ueberfluß
und Schwelgerei leben; vermuthlich wenn er selbst zu

jenen aeh rke, würde er anders sprechen. Er fürchtet
viele Prozesse, die entstehen werden; wahrscheinlich
werden Prozesse entstehen, aber kann dieß ein Grund
seyn, den Patrioten ihr Recht nicht widerfahren zu

lassen. Es würde dies leztere auch gegen alle Po-
»tt-k senn. Die verfolgten Patrioten find des Vater-
lands vvrzürliche Stützen; sie beförderten vorzüglich
die Revolution; sie werden dieselbe auch vorzugswe-ie
erhalten helfen; verwerfen wir nun den Beschluß, so

werden sie alien Muth sinken lassen, sie werden die

gute Sache nicht ferner handhaben und die Ari wkra-

reu werden trimnphiren. (Die Fortsetzung folgt.)
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Die Wallfarty ;mn Gn'ttli, den 74- O''sher
l? uMl'w öeil von S u ter, dammi,
gem Präsident des helvetischen grossen Raths.

D^r 14. October war der schöne, feierliche Tag,
an welchem mehrere Repräsentanten des helvetischen
Volts, eme acht patriotische Wallfarch nach dem hei>

ligcu Grücli begonnen, um dem erstenFreihcitsal-
tar ihrer Vater die schuldige Ehrfurcht, und die Erst»

l uge des Qanks von, neuen wiedcrgebohrnen Helvc-
lien zu bcingcn. Der majestätische Krau; drr am liter
des Sees sich ihm tuenden Gebirge, der si bcrhclle
Spiegel des Wassers, d-c thatenrciche Küste, die acht

tlaisischeeiue Frecheitsluft. die jeder athmete, machten
dieic Fah-.c zu ciner der schönsten im menschlichen
Lebon, uns das frohe Lache n der Sonne, der wol-
kcnlose Himmel zeigte» die Freude der Natur. Unter
frohem Gesocache gienere das S-Viss über den Spie-
gel des Sees, jeder erinnerte den andern an die

grossen Seen-», die rechts und links an seinen Ufern
in d>e Geschichte dce Volker stch nnschreii. frohe, pa-
teioc sehe Lieder, von 12 M isikaiit n bcglcitck, ertönten

gegen die Gebirge, und freudig nahm das t»cho ste

auf. — Ais wir bei Gerchu voi bei fuhren, be itüßce
uns der Knall einiger Mörser, die unser Kollege
Kamenzln zu unserm Willkommen bereiter hatte.
Alle erwiederten diesen Gruß mir ftabei und Schwur-
gen der Hüte, die Trompete verkündete ihn ans lifer,
und jeder freute sich, daß diese ehemals se bstbeikan-

dige, kleine, glütliche Republik, mit ihren wackern

Bewohnern, nun eine Blume im schonen he vettschen

Kranz ficht. Der Anblik von Brunnen erinnerte
jeden an den ersten Bund der Vater, nnS wirkte so

ätherisch auf den Präsident Sen er, besonders als man

ihm noch sagte, daß rechts der Weg zum Grntii sich

beuge, daß er sich vornahm seine Empfindungen M

einem Gedicht ausruhen zu lassen, — ein Vorsaz den

er gleich ausführte, und mir welchem er seme Freunde
billet zufrieden zu seyn-. Der Wind blies nun auf
einmal fröhlich in Segel. Der Jubel war allgemein,
a!6 die Schisser verkündeten, wir waren bald auf der

erwünschten Stelle — aber w e wir naher kamen, und

es hieß — da se» das Grücli — so ergriff alle em

heiliger Schauer, und still und ehrfurchtsvoll nahte
sich jeder dem Altar. — Einsam, beschattet von emi-

gen Väumcn, steht am Abhang des Berges eine stci-

nerne Hütte, aus ihr sprudelt in einen holzen»'»
Bkuiintrsg eine Quelle des reinsten Wassers, welches
sich rechts und lmks über eine kleine Rasenfläche ver-

breitet, die kaum groß genug war uns alle jli fassen.

Hier an diesem engen Pläzchen, schwuren, «uf Gott
und ihre gute Sache vertrauend, die drei edlen Man-
ner, Werner von Stau ff ach, Arnold von
Melchthal, und Walther Fürst vo» ttri den

ersten Eid der Freiheit —

(Die Fortsetzung im 20Z. Stick.)


	Gesetzgebung

